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2 Informationen Besuchen Sie uns auf www.stolpen.de

Wichtige Rufnummern
Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle: 0351 501210
Polizeirevier Sebnitz 035971 850
Arztbereitschaft 116 117

Stadtverwaltung Stolpen
E-Mail: stadt@stolpen.de
Telefax: 035973 28025
Telefon: 035973/
Bürgermeister 280-40
Sekretariat 280-40
Standesamt 280-11
Meldestelle 280-14
Hauptamt 280-10
Soziales 280-12
Gewerbeamt 280-24
Ordnungsamt 280-26
Rechnungsamt 280-20
Kasse 280-22
Bauamt 280-15
Bauhof 26560
Gleichstellungsbeauftragte  280-11

Sprechzeiten der Verwaltung
Montag geschlossen
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
(Einwohnermeldeamt und Standesamt nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung)

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
(nach vorheriger Anmeldung unter 280-40)

Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“
E-Mail: info@wazv-mittlere-wesenitz.de
Telefax: 035973 612-18
Telefon: 035973/
Verwaltung/Zentrale 612-0
Gebührenstelle 612-14

Sprechzeiten
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Bereitschaft
Wasserversorgung 0172 3743033
 0172 3743035
Abwasserentsorgung
(WASS GmbH) 0172 3702641
Gasversorgung 0180 2787901
Entsorgung Klärschlamm/
Abwasser aus Kleinkläranlagen/
Sammelgruben: Wasserversorgung Bischofswerda GmbH
Telefonnummer:  03594 777-0
 E-Mail: info@wvbiw.de
Forstrevier
Forstbetrieb Neustadt,
Revierleiter Herr Fleischer Telefon: 03596 585729

Ärzte/Zahnärzte
Arztpraxis Dr. Lehm 26336
Arztpraxis Rasche 26376
Arztpraxis Weller 26377
Kinderarztpraxis
Dr. Autenrieth 63828
Zahnarztpraxis Dr. Boden 24122
Zahnarztpraxis Dr. Böhmer 26435
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?
In den Ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten 
Sie medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht lebensbe-
drohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten 
von Arztpraxen.
Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen und 
Öffnungszeiten erhalten Sie telefonisch unter: 116117, sowie 
unter: www.kvsachsen.de > Bereitschaftsdienste.
Apotheke 035973 24830
Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
Kindertagesstätten
Kita „Stolpener Burggeister“ Stolpen 26610
Kita „Kleine Weltentdecker“ Stolpen 646287
Kita „Schlumpfenland“ Langenwolmsdorf 26272
Kita „Sankt Martin“ Lauterbach 26407
Schulen
Basaltus-Grundschule Stolpen 035973 6201-20
Grundschule Langenwolmsdorf 035973 26383
Ludwig-Renn-Oberschule Stolpen 035973 6201-10
Soziales
ASB-Sozialstation 035973 24109
VS-Altenpflegeheim 035973 630
Kirchen, Pfarrämter
Evangelisch-Lutherische Kirche
„Stolpener Land“ 035973 26409
Evangelisch-Lutherische Kirche
Lauterbach-Oberottendorf 035973 26412
Römisch-Katholische Kirche
Röm.-kath. Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 2 – 4
01796 Pirna Tel. 03501 5710164
E-Mail: info@kath-kirche-pirna.de
Burg Stolpen 035973 23410
Montag bis Freitag 10.00 - 18.00 Uhr
Bibliothek 035973 297413
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.30 Uhr
Stolpen-Information
E-Mail: stolpen-information@t-online.de
Telefon 035973 27313
Telefax 035973 24438
Friedensrichterin
Frau Petau
E-Mail: schiedsstelle@stolpen.de
Telefon: 035973 28040 (während Sprechzeiten Rathaus)
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Die diensthabenden Tierärzte erfahren Sie wie folgt:
- https://www.landratsamt-pirna.de/
 veterinaerdienst-aktuell.html
-  www.tierarzt-stolpen.de
Notfallservice der Tagesklinik für Kleintiere Stolpen, Tel. 035973 
2830:
wochentags:  8.00 Uhr – 21.00 Uhr
samstags:   8.00 Uhr – 17.00 Uhr (mit telefon. Anmeldung)
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Öffentliche Bekanntmachung der  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Mit Bescheid vom 20.04.2023 bestätigte das Landratsamt Sächsi-
sche Schweiz - Osterzgebirge die Gesetzmäßigkeit des Stadtrats-
beschlusses vom 28.03.2023 zur Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2023 der Stadt Stolpen.

Haushaltssatzung Stadt Stolpen  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der 
jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 
28.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 

  13.391.700,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 

  14.518.900,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (or-

dentliches Ergebnis) auf   -1.127.200,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf

 430.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf

   85.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(Sonderergebnis) auf   345.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf   -782.200,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des or-

dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf   0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 

Sonderergebnisses aus Vorjahren auf   0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Er-

gebnis mit dem Basiskapitalgemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs-
GemO auf   790.300,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis 
mit dem Basiskapitalgemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 
auf   0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf   8.100,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit auf 12.918.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit auf   13.148.200,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwal-

tungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
  -229.700,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
   1.357.000,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
   1.743.600,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit auf   -386.600,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus 
dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender 
Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
  -616.300,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 
  256.600,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf   571.600,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit auf   -315.000,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalts-
jahr auf   -931.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf   0,00 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf   0,00 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf   
1.500.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 
auf   310,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf   430,00 v.H.
Gewerbesteuer auf   395,00 v.H.

§ 6
Weitere Festsetzungen:
Gemäß § 88 b Abs. 1 Satz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung 
wird auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haus-
haltsjahr 2023 verzichtet.

Stolpen, den 24. April 2023

Hirdina / Bürgermeister
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§ 3 
Entstehung, Fälligkeit und Erstattung der Gebühren

(1) Die Gebühren entstehen mit dem Betreten des Badegeländes 
und sind vor der Benutzung des Freibades und seiner Einrichtun-
gen zu entrichten.
(2) Wird das Schwimmbad aus technischen, gesundheitspolizei-
lichen, betrieblichen oder witterungsbedingten Gründen oder 
wegen Überfüllung ganz oder ein Teil seiner Einrichtungen (z. B. 
Garderoben, Umkleideräume, -kabinen usw.) vorzeitig oder vor-
übergehend geschlossen, besteht kein Anspruch auf Entschädi-
gung oder Erstattung der Gebühren.

§ 4 
Gebührenhöhe

Einzelkarten
inkl. USt.

Zehnerkarten
inkl. USt.

Tarifgruppe I
•  Kinder ab dem vollendeten 6. 

Lebensjahr bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr

•  alle Schüler mit Schülerausweis 
(älter 16 Jahre)

•  schwerbehinderte Personen bis 
zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres

1,50 € 12,50 €

Tarifgruppe II
•  Personen ab dem vollendeten 

16. Lebensjahr bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr

•  Studenten, Auszubildende, 
Personen, die bundesfreiwilligen 
Dienst leisten, nach Vorlage der 
entsprechenden Nachweise

•  schwerbehinderte Personen ab 
der Vollendung des 18. Lebens-
jahres

2,50 € 21,00 €

Tarifgruppe III
•  Personen ab dem vollendeten 

18. Lebensjahr

3,00 € 26,50 €

ab 17.00 Uhr
•  Spätschwimmertarif für alle 

Tarifgruppen

1,00 € entfällt

Tageskarte Familie
•  zwei Erwachsene und maximal 

3 Kinder

8,50 € entfällt

Jahreskarte Tarifgruppe I 38,00 €
Jahreskarte Tarifgruppe II 63,00 €
Jahreskarte Tarifgruppe III 75,00 €
Gruppentarif Bei Gruppen über 10  

Personen verringert sich der 
Eintritts-preis in der  

jeweiligen Tarif-gruppe um 
0,50 € pro Person.

Ausleihgebühren
• für Schwimmzubehör/Bälle usw.

1,00 €

§ 5 
Eintrittskarten

(1) Die Benutzungsgebühr ist durch das Lösen der Eintrittskarte zu 
entrichten.
(2) Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen.
(3) Die Eintrittskarte berechtigt zum einmaligen Betreten des Frei-
bades.
(4) Die Zehnerkarten und Jahreskarten sind nur gültig während der 
laufenden Badesaison im Jahr der Ausgabe und sind nicht über-
tragbar.
(5) Maßgeblich für die Ermittlung des Lebensalters ist der Tag, an 
dem die Eintrittskarte erworben wird. Für den Erwerb einer Zehner-
karte oder einer Jahreskarte ist das am Kauftag vollendete Lebens-

Öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung der 
Stadt Stolpen für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 76 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) wird 
der Haushaltsplan 2023 der Stadt Stolpen ab Montag, dem 8. Mai 
2023 für die Dauer von einer Woche in der Stadtverwaltung Stolpen, 
Markt 1, Zimmer 24, zu folgenden Zeiten öffentlich ausgelegt.
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Hirdina
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustandegekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

Satzung über die Nutzung des Freibades  
der Stadt Stolpen

Der Stadtrat der Stadt Stolpen hat in seiner Sitzung am 25.04.2023 
auf Grund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom  
20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 2 und § 9 Abs. 1 des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 9. März 2018 (SächsGVBl.  
S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 
2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 
Gebührenerhebung/Geltungsbereich

Die Stadt Stolpen erhebt für die Benutzung des Freibades und sei-
ner Einrichtungen Gebühren nach dieser Satzung.

§ 2 
Gebührenpflichtiger

(1) Schuldner der Benutzungsgebühr ist der Benutzer.
(2) Besitzt der Benutzer nicht die für Begründung des Benutzungs-
verhältnisses notwendige Geschäftsfähigkeit, tritt an die Stelle 
des Benutzers nach Absatz 1 sein gesetzlicher Vertreter.
(3) Für die Entrichtung der Benutzungsgebühr erhält der Benutzer 
eine Eintrittskarte.



Stadt Stolpen 5 Nr. 5/2023

so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwen-
den, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Öffentliche Zustellung
Name, Vorname/ Firma:
137. Real Estate TW GmbH
Letzte bekannte Anschrift:
Hauptstraße 153, 01833 Stolpen, OT Langenwolmsdorf
Der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person/ Firma ist 
unbekannt. Eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellbevoll-
mächtigten ist nicht möglich. Zustellungsversuche durch die Post 
und Ermittlungen über den Aufenthaltsort sind ergebnislos geblie-
ben.
Der vorgenannten Person/ Firma sind zuzustellen:
2022-06-08 Bescheid (A) 0101030122 
(Änderungsbescheid 2022)
2023-01-04 Bescheid (J) 0101030122 (Jahreserstbescheid 2023)
2023-02-27 Bescheid (A) 0101030122 
(Änderungsbescheid 2023)
2023-03-14 Bescheid (A) 0101030122 
(Änderungsbescheid 2023)
Die Verwaltungsakte werden deshalb nach § 10 Abs. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz öffentlich zugestellt und können innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Datum der Veröffentlichung durch die 
Person/ Firma oder einen bevollmächtigten Vertreter bei der Stadt-
verwaltung Stolpen, Markt 1, 01833 Stolpen eingesehen sowie ab-
geholt werden. Die weiteren Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 
sind der Internetseite der Stadt Stolpen zu entnehmen.
Die öffentliche Zustellung setzt an die Bekanntgabe eines Ver-
waltungsaktes anknüpfende Fristen in Gang, insbesondere auch 
Rechtsmittelfristen. Aus dem Ablauf dieser Fristen können Rechts-
verluste entstehen.

Bericht von der Stadtratssitzung am 28.03.2023
TOP 1
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung 
der Tagesordnung und Kenntnisnahme der Niederschrift vom 
31.01.2023
Der Bürgermeister begrüßt die Stadträte und Gäste zur 3. öffentli-
chen Sitzung des Stadtrates im Jahr 2023. Er stellt fest, dass der 
Stadtrat beschlussfähig ist. Die Tagesordnung wird einstimmig be-
stätigt. Der Stadtrat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis.

TOP 2
Beratung und Beschlussfassung - Annahme von Geldspenden - 
„Lawodo 800“
Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Annahme von Geldspenden gemäß der 
beigefügten Anlage an die Stadt Stolpen in Höhe von 550,00 Euro.
Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 3
Beratung und Beschlussfassung - Haushaltssatzung der Stadt 
Stolpen für das Haushaltsjahr 2023
Gemäß § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat 
die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen.
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 der Stadt Stolpen wurde 
in der Zeit von Freitag, dem 17. Februar 2023 bis Montag, den  
27. Februar 2023 öffentlich ausgelegt. Einwohner und Abgabe-
pflichtige hatten für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit 
(bis 8. März 2023) Einwendungen zu erheben. Das Einwendungs-
recht wurde nicht in Anspruch genommen.

jahr zu betrachten. Sollte sich das Alter der jeweiligen Person wäh-
rend der Nutzungszeit der Zehnerkarte oder Jahreskarte ändern, 
kann die bereits erworbene Zehnerkarte oder Jahreskarte dennoch 
zu den beim Kauf geltenden Konditionen weiter genutzt werden.
(6) Mit dem Kauf einer Eintrittskarte erkennt der Benutzer die Ba-
deordnung an.

§ 6 
Kauf der Eintrittskarten und Entrichtung der Gebühren

(1) Die Eintrittskarten sind an der Kasse des Freibades zu lösen. 
Sie sind zur Entwertung und zur Kontrolle dem Aufsichtspersonal 
vorzuzeigen. Für die Tarifgruppen I und II sind zur Feststellung des 
aktuellen Lebensalters geeignete Nachweise vorzulegen.
(2) Die Zehnerkarten bzw. Jahreskarten werden auf den Namen 
des Inhabers ausgestellt, sie sind nicht übertragbar. Die Zehner-
karten bzw. Jahreskarten sind vom Inhaber bei jedem Eintritt in das 
Freibad und auch bei Kontrollen auf dem Freibadgelände dem Auf-
sichtspersonal vorzuzeigen. Bei jedem Eintritt in das Freibad wird 
die Zehnerkarte entsprechend durch das Fachpersonal entwertet.
(3) Gelöste Karten werden nicht zurückgenommen. Für ungenützte 
oder verlorene Karten wird kein Ersatz geleistet.

§ 7 
Gebührenfreiheit

(1) Die Benutzung des Freibades ist gebührenfrei für
1. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. Maßgeblich für die 

Ermittlung des Lebensalters und für die Entscheidung über 
die Gebührenfreiheit ist der Tag an dem das Freibad besucht 
werden soll.

2. den Schulsport von Stolpener Schulen unter Aufsicht des Leh-
rers (ausgenommen an Sonnabenden, Sonntagen und gesetz-
lichen Feiertagen).

(2) Der Bürgermeister ist berechtigt, in begründeten Ausnahme-
fällen und auf schriftlichen Antrag Sondervereinbarungen abzu-
schließen.

§ 8 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzungsgebühren 
des Freibades der Stadt Stolpen vom 21.01.2002 in der Fassung 
der Änderungssatzung vom 25.03.2013 außer Kraft.

Stolpen, 26.04.2023

Hirdina
Bürgermeister

Hinweise auf § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO 
zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.2 SächsGe-
mO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs.4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
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hofft, dass die Vergrößerung des Beachvolleyballplatzes, die Pickni-
ckecke und der Spielplatz dieses Jahr noch realisiert werden können.

TOP 8
Anfragen der Stadträte
SR Wächtler fragt, welcher Geldwert durch den Abriss der Garage 
am Ortszentrum durch den Verein geschaffen wurde. Dieser muss 
sicher aus dem Projekt rausgerechnet werden.
BM Hirdina bemerkt, dass ein Planer beauftragt werden müsste, der 
diese Kosten ermittelt. Dies wurde im Vorfeld jedoch nicht gemacht.

SR Barowsky fragt, ob es Neuigkeiten zu den Ablagerungen am 
Kreisverkehr Richtung Fischbach gibt.
BM Hirdina äußert, dass es derzeit keinen neuen Sachstand gibt. 
Der Landkreis Bautzen und die Gemeinde Arnsdorf bemühen sich 
um die Klärung der Eigentumsverhältnisse.

SR Friedrich verweist auf die Anzeigen zu Vandalismus. Gibt es Er-
gebnisse zu den Tätern?
BM Hirdina informiert, dass die Anzeigen entsprechend weiterge-
leitet und registriert wurden. Der Bürgerpolizist wurde durch die 
Verwaltung gebeten, dass verstärkt Kontrollen bestimmter Berei-
che durchgeführt werden. Andere Ermittlungsergebnisse liegen 
nicht vor. Er spricht weiter an, dass z. B. in Langenwolmsdorf im 
Bahnbereich Unrat entsorgt wurde. Die entsprechende Verwaltung 
der Deutschen Bahn wurde durch uns dazu informiert. Leider geht 
diese der Sache bisher nicht nach.

SR Thierse fragt zum Stand beim Gemeindezentrum Rennersdorf an.
BM Hirdina verweist auf den nicht öffentlichen Teil.

SR Lesch hält es für erforderlich, dass in Rennersdorf im Bereich 
des ehem. Volksgutes eine Verkehrsüberwachung erfolgt. Er fragt, 
ob Kommunen auch Blitzer an Staatsstraßen aufstellen können.
BM Hirdina wird das Thema an das Hauptamt zur Bearbeitung wei-
tergeben. Kommunen dürfen Blitzer nur bei > 10.000 Einwohnern 
selbst betreiben, ansonsten nicht.

SR Henke bedankt sich für Anbringung der Hinweisschilder am 
Sportplatz. Er meint, dass die Sozialarbeiter von Jugendland im 
Rahmen der mobilen Jugendarbeit das Gespräch mit den Jugend-
lichen am Sportplatz suchen sollten und Lösungen gefunden wer-
den müssen.
BM Hirdina bedankt sich für den Hinweis. Wenn es keine Besse-
rung der Situation gibt, muss die Anlage verschlossen werden, da 
wir an dieser Stelle solche Treffs nicht haben wollen.

SR Walther bemerkt, dass die Geschwindigkeitsüberwachung 
in Langenwolmsdorf im Bereich der Schule gegenwärtig doppelt 
erfolgt, da es dort schon eine Ampel gibt, die Sicherheit bei der 
Straßenquerung bietet. Bezüglich einer Querungshilfe im Bereich 
der Bushaltestelle in Rennersdorf hat es durch ihn kein Gespräch 
mit dem Landratsamt gegeben. Er spricht sich für die Anschaffung 
weiterer Überwachungstechnik aus (Geschwindigkeitsanzeige), da 
dies auch schon etwas bewirkt.
BM Hirdina verweist auf die perspektivische Verbesserung der Si-
tuation durch den geplanten Radwegbau zwischen Stolpen und 
Rennersdorf, wo eine Querungshilfe vorgesehen ist. Das Thema 
Verkehrsüberwachung im Bereich der Haltstelle Rennersdorf-N. 
wird verstärkt durch das Hauptamt verfolgt.

SR Lesch meint, dass die Überwachung in Langenwolmsdorf nicht 
weggenommen werden sollte, da selbst bei Rot über die Ampel ge-
fahren wird.

SR Barowsky sagt, dass eine Wirkung nur erreicht wird, wenn das 
Gerät nur ab und zu aufgestellt wird. Wenn es ständig da ist, wirkt 
es auch nicht mehr.
BM Hirdina äußert, dass das Landratsamt mobile Kontrollen durch-
führen sollte.

SR Steglich bemerkt, dass selbst die aufgestellten „Männchen mit 
Fahnen“ (wie im Kreuzungsbereich in Stolpen) eine Wirkung erzie-
len. Diese sollten ggf. an den Brennpunkten aufgestellt werden.
BM Hirdina wird dies mit der Polizei besprechen, ob diese Mög-
lichkeit besteht.

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung 
zu beraten und zu beschließen. Die Beratung erfolgte in der Sit-
zung am 28. Februar 2023.

Beschluss
Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssat-
zung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 4
Beratung und Beschlussfassung - Bevollmächtigung des Bürger-
meisters für die Vergabe der Bauleistungen im Zusammenhang 
mit dem Vorhaben Erneuerung der Elektroanlage in der Grund-
schule Langenwolmsdorf
Das Bauvorhaben beinhaltet die komplette Erneuerung der Elekt-
roinstallation im Objekt der Grundschule Langenwolmsdorf und ist 
über einen Realisierungszeitraum bis Ende 2024 geplant. Aufgrund 
der Sicherstellung des Schulbetriebes können die Arbeiten größ-
tenteils nur in den Ferienzeiträumen 2023/24 umgesetzt werden.
Infolge der aktuellen Materiallieferfristen in den einzelnen Bau-
gewerken soll durch eine zeitnahe Vergabe der Bauleistungen die 
Einhaltung des o. g. Umsetzungszeitfensters sichergestellt werden.

Beschluss
Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister, in Abstimmung mit 
den Fraktionsvorsitzenden, für das Bauvorhaben Erneuerung der 
Elektroanlage in der Grundschule Langenwolmsdorf, Produkt 
11.13.05.14, 2020-06, Sachkonto 721101 die Vergabe der erfor-
derlichen Bauleistungen vorzunehmen.

Der Beschluss wird einstimmig bestätigt.

TOP 5
Beratung und Beschlussfassung - Erwerb jeweils einer Teilfläche 
der Flurstücke 1340/1 und 1759/10 der Gemarkung Langen-
wolmsdorf

Beschluss
Der Stadtrat beschließt den Erwerb von jeweils einer Teilfläche 
der Flurstücke 1340/1 (ca. 174 m²) und 1759/10 (64 m²) der Ge-
markung Langenwolmsdorf zu einem Preis von 15,00 €/m² für 
den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Stolpen und den 
Ortsteilen.

Der Beschluss wird mit 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Ent-
haltung bestätigt.

TOP 6
Beratung und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens - Bau-
antrag zur Errichtung eines Ersatzneubaus Wohngebäude mit 
Tiefgarage nach Rückbau vorhandener baulicher Anlagen auf dem 
Flurstück 239/3 der Gemarkung Niederhelmsdorf
Das Grundstück befindet sich im Innenbereich und die Erschlie-
ßung ist gesichert. Seitens der Verwaltung gibt es keine Einwen-
dungen zum Vorhaben.

Der Stadtrat erteilt einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

TOP 7
Anfragen der Bürger
Herr Jungnickel äußert, dass Tourismus in Stolpen großgeschrie-
ben wird. Er bedauert, dass der Weg an der Kirche unterhalb der 
Burg schon über ein Jahr gesperrt ist. Dieser wird auch viel durch 
Touristen genutzt. Die Stadt sollte sich dafür einsetzen, dass der 
Weg wieder begangen werden kann.
BM Hirdina informiert, dass die Sperrung aufgrund des Mauerein-
sturzes erfolgt ist. Es müssen Eigentumsbelange geklärt werden. 
Auf jeden Fall soll der Weg wieder zugänglich gemacht werden, 
wenn eine Sicherung erfolgt ist. Herr Jungnickel wird eine Informa-
tion zum Stand erhalten.

Herr Barthel fragt, ob die Entwicklungskonzeption zum Stadtbad 
weiterverfolgt wird.
BM Hirdina bemerkt, dass an einer Umsetzung festgehalten wird. Er 
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Stadtratssitzungen
Die Sitzung des Stadtrates findet

am Dienstag, den 30. Mai 2023 um 18:30 Uhr

im Rats- und Bürgersaal, Markt 26 in Stolpen statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aushängen.
Sie finden diese auch unter www.stolpen.de in der Rubrik Ak-
tuelles.

Maik Hirdina
Bürgermeister

Aus dem schriftlichen Bericht des Bürgermeisters  
vom 23.03.2023
Informationen aus dem Hauptamt
Beschaffung TLF4000
Nach langer Verzögerung konnte die Feuerwehr Stolpen am 
15.03.2023 das neue TLF 4000 von der Firma Magirus in Ulm ab-
holen.
Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf ca. 404.000,00 Euro. 
Durch eine Sammelbeschaffung mit den Gemeinden Lauta und 
Bernsdorf konnten wir zusätzliche Fördermittel abrufen, sodass wir 
eine Fördersumme von 277.200,00 Euro erhalten haben.
Nach einer etwa 4-wöchigen Einweisung der Maschinisten in das 
neue TLF und nach einigen Umbaumaßnahmen wird das bisherige 
TLF an die Feuerwehr Rennersdorf-Neudörfel übergeben.

Informationen aus der Kämmerei
Folgende Zuwendungsbescheide gingen der Stadtverwaltung Stol-
pen im I. Quartal 2023 zu:
o Am 04.01.2023 ging der Bescheid über den Landeszuschuss 

für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 1.280.095,20 EUR 
ein.

o Mit Bescheid vom 09.02.2023 wurden Zuweisungen für den 
Straßenlastenausgleich (137.325,80 EUR) sowie für Instand-
setzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an den 
Straßen und Radwegen (92.770,34 EUR) gemäß § 17 Absatz 1 
Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) festgesetzt.

o Für die Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung wurden ge-
mäß § 20 c SächsFAG mit Bescheid vom 24.02.2023 Finanzzu-
weisungen in Höhe von 34.653 EUR gewährt.

o Am 07.03.2023 erging der Festsetzungsbescheid über Finanz-
zuweisungen für das Ausgleichsjahr 2023 über den Finanz-
ausgleich gemäß § 31 SächsKAG. Darin wurde eine Schlüssel-
zuweisung in Höhe von 3.676.261,63 EUR berechnet (davon 
93,5 % Allgemeine Schlüsselzuweisung und 6,5 % Investive 
Schlüsselzuweisung). Für übertragene Aufgaben wurden 
2.216 EUR gewährt.

Informationen aus dem Bauamt
BV Neubau Löschwasserbehälter an der Mittelstraße in Stolpen, 
Los 2 - Erdarbeiten Löschwasserbehälter
Die Bauarbeiten zum o. g. Bauvorhaben sollen Mitte KW 12 - 2023 
beginnen. Auf Grund der vorhandenen beengten Platzverhältnis-
se wird die Mittelstraße im Baubereich zwischen dem Grundstück 
Mittelstraße Nr. 11 und dem Stellplatz der Wertstoffcontainer im 
Zeitraum der Bauausführung voll gesperrt.

Informationen aus der Stolpen-Information
Ein echter Höhepunkt im März war das Veranstaltungsformat „Stol-
pen filmt“. An zwei Abenden - wir mussten kurzfristig eine Zusatz-
veranstaltung ansetzen - haben sich fast 300 Menschen im Saal 
des Goldnen Löwen eingefunden, um sich gemeinsam an vergan-
gene Zeiten zu erinnern. Zentral waren dabei die vom Altstädter Ro-
land Jänichen gesammelten Videoaufnahmen von 1937 bis 1993. 
Es wurde sich rege über die gezeigten Orte und Personen ausge-
tauscht und wir möchten uns bei allen Besuchern für ihr Interesse 
und die tolle Resonanz nach den Abenden bedanken! Großer Dank 
gebührt auch dem Team des Goldnen Löwen, der aufgrund der 
enormen Nachfrage kurzfristig als Veranstaltungsort eingesprun-
gen ist. Auch maßgeblich durch unsere tatkräftigen Filmvorführer 
Peter Pursche und Klaus Schieckel sowie natürlich das Engage-
ment von Roland Jänichen konnten die Menschen aus dem Stolpe-
ner Land und ihre Gäste gemeinsam einen interessanten und ge-
selligen Abend verleben, der ganz sicher Spuren hinterlassen hat.
Einer der nächsten kulturellen Höhepunkte wird die Eröffnung der 
Ausstellung „Hellmut Fuchs - Der Fotograf“ am 29. April um 15 Uhr 
im Alten Amtsgericht sein.

Rosner
Büro Bürgermeister

„Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Wir haben geheiratet:

01.04.2023
Nicole Vierrether geb. Seidel & Mathias Vierrether  

aus Helmsdorf

22.04.2023
Sandra Knobloch geb. Häger und Peter Knobloch  

aus Helmsdorf

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Es werden immer nur die Brautpaare genannt, die einer Veröf-
fentlichung schriftlich eingewilligt haben.

Anzeige(n)
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21.05.2023

08:00 Uhr

09:00 Uhr

10:00 Uhr
ganztägig
11:00 Uhr

11:00 - 
16:00 Uhr

13:00 Uhr

13:30 Uhr

14:00 Uhr

Hähne-Wettkrähen
Ortszentrum Langenwolmsdorf vor der Turnhalle
Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen - 
siehe https://800jahre.langenwolmsdorf.de
Kleintierausstellung vor der Turnhalle mit Hähne-
krähen
Gottesdienst im Festzelt
offene Kirche + Dachboden
Frühschoppen mit der Lauterbacher Schalmeien-
kapelle
Sachsens größter Büchermarkt an der Grund-
schule
Blaulichtmeile
Siegerehrung von Lawodo läuft
bunter Kindernachmittag mit Bastelstraße, Bal-
lonartist Twister Fuchsi, Zuckerwatte Kletterburg 
u. v. m
Schauübung der Jugendfeuerwehr Langenwolms-
dorf
Theaterstück der Spielbühne Stolpen (Googl-
mosch) auf dem Saal im Erbgericht Langen-
wolmsdorf

01.06.2023 Puppentheater mit Jörg Bretschneider
Gogelmoschhaus, Schafbergblick 1, 
01833 Stolpen
Ansprechpartner: Gogelmosch e.V., Tel. 035973 
849170, Email:verein@gogelmoschhaus.de, 
https://gogelmoschhaus.de

02. - 
04.06.2023

Stadtfest in Stolpen
Stolpen, Marktplatz
Stadtverwaltung Stolpen, Stolpen-Information
Tel. 035973 27313
weitere Infos unter: https://www.stolpen.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.stolpen.de.

Martina Zellmer
Stolpen-Information

Ein Besuch im Erbgericht Lauterbach
Auch im Ortsteil Lauterbach wird mit Begeisterung Sport getrie-
ben. Davon konnte sich BM Hirdina am 5. April 2023 selbst ein Bild 
machen, als er wunderschöne Stunden im Erbgericht verbrachte.

Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden eine Tischtennisplatte 
und ein Tischkicker im Jugendclub Lauterbach aufgebaut. Bei ei-
nem anschließenden Spiel wurden die zwei Sportgeräte und die 
Kondition aller Beteiligten getestet.

Danach besuchte der Bürgermeister noch die Kegler und die Sport-
gruppe der Damen, wo er sich von der Freude am Sport überzeug-
te. Natürlich muss zwischendurch auch mal eine Pause gemacht 
werden.

Veranstaltungskalender Mai/Juni 2023
06.05.2023
19:30 Uhr

Kenn´Se den mit Jens Opitz und Gast Kay-Uwe 
Jahn
Ratssaal im „Alten Amtsgericht“ in Stolpen, 
Markt 26
Kontakt: Stolpen-Information, Tel. 035973 27313

09.05.2023
17:00 - 
19:00 Uhr

Repair-Café
Gogelmoschhaus, Schafbergblick 1, 
01833 Stolpen
Ansprechpartner: Gogelmosch e.V., 
Tel. 035973 849170, 
E-Mail: verein@gogelmoschhaus.de, 
https://gogelmoschhaus.de

11.05.2023 Seniorennachmittag
ehem. Gasthof Müller, Alte Hauptsr. 18, Renners-
dorf-Neudörfel
Dorf und Heimatverein Rennersdorf-Neudörfel e. V.
Herr Ulrich Ellmer, Tel. 035973 25210

16.05.2023
14:30 Uhr

Seniorennachmittag
GMZ Heeselicht, Ansprechpartner: Dorfverein 
Heeselicht e. V., Renate Tittel
Tel. 035973 29005, 
E-Mail: renate-bernd@gmx.de

18.05.2023 Unser traditioneller Servicestützpunkt zur Him-
melfahrt
Kultur- und Bürgerverein Lauterbach e. V., 
Ansprechpartner: Ralph Trojahn, Tel. 035973 
295101, E-Mail: kbv-lauterbach@gmx.de

18.05.
ab 10:00 Uhr

Himmelfahrt
ehem. Gasthof Müller, Alte Hauptsr. 18, Renners-
dorf-Neudörfel
Dorf und Heimatverein Rennersdorf-Neudörfel e. V.
Herr Ulrich Ellmer, Tel. 035973 25210

18. - 
21.05.2023

800-Jahr-Feier in Langenwolmsdorf
detaillierte Infos erhalten sie unter:
 https://800jahre.langenwolmsdorf.de

18.05.2023
10:00 Uhr
11:00 Uhr
13:00 - 
17:00 Uhr
14:00 Uhr

16:00 Uhr
17:00 Uhr

20:00 Uhr
21:30 Uhr

Eröffnung durch Schirmherr und Bürgermeister
Start „Im Stolpner Land läuft‘s - Lawodo 800“ 
Schaffen wir in 48h gemeinsam 800km?
Ausstellung „Unser Langenwolmsdorf“ in der 
Turnhalle
Längstes Kuchenbufett - schaffen wir 800 Stück 
Kuchen zu backen?
anschließend gemeinsames Kaffeetrinken mit 
Vertretern aus allen Ortsteilen von Stolpen, Be-
grüßung durch den Ortsvorsteher
Zumba zum Mitmachen
Lawodo musiziert - unsere Bühne DEIN Talent! An-
meldung unter: talente@lawodo.de
„LKC - Best of der letzten Jahre“
Fackelumzug begleitet durch die FFW Langen-
wolmsdorf, anschließend wird das Lagerfeuer 
entzündet

20.05.2023
11:00 Uhr
ganztägig
13:00 -
18:00 Uhr

14:00 Uhr

19:00 Uhr

22:00 Uhr

Kleintierausstellung vor der Turnhalle
Ende „Im Stolpner Land läuft‘s - Lawodo 800“ Ha-
ben wir 800 Km geschafft?
offene Kirche + Dachboden
offene Kirche und Dachboden
Ausstellung „Unser Langenwolmsdorf“ in der 
Turnhalle
Trödelmarkt der 4. Klasse GS Lawodo an der 
Grundschule
Sachsens größter Büchermarkt an der Grund-
schule
Blaulichtmeile
Großes Klassentreffen,
Begrüßung durch die Tanzgruppe der Grundschu-
le Dürrröhrsdorf
Abendveranstaltung für Jung und Alt mit den Par-
typiloten
Höhenfeuerwerk mit musikalischer Umrahmung
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Für Kinder ab 6 Jahre findet vom

10. bis 21. Juli 2023 
(Montag bis Freitag 10.00 Uhr)

ein Schwimmkurs statt.
Kurskosten 142,80 EUR

Interessenten melden sich bitte 
bei Frau Puckler unter Telefon 
035973 28012 oder per E-Mail 
an soziales@stolpen.de
Die Mindestteilnehmerzahl be-
trägt 6 Personen, bei großem In-
teresse, können auch zwei Kurse 
angeboten werden.

Vielen Dank an die Sportler für den Einblick beim spontanen Be-
such.

Rosner
Büro Bürgermeister

Schwimmen lernen in Stolpen

Sommer 2023 - Grundkurs Schwimmen im Stadtbad Stolpen

Informationen aus dem Bauamt

Neubau Fahrgastunterstand an der Bushaltestelle  
Schützenhausstraße in Stolpen

Im Rahmen der Umbauarbeiten am Objekt Schützenhausstraße Nr. 
4 in Stolpen soll der Gebäudeteil, in dem sich seit Jahrzehnten die 
Wartehalle befindet, abgerissen werden. Damit die Fahrgäste nicht 
im Regen stehen müssen, während sie auf den Bus warten, wur-
de im April 2023 im Auftrag der Stadt Stolpen im Gehwegbereich 
vor dem v. g. Objekt ein neuer Fahrgastunterstand aufgestellt. Im 
Ergebnis einer beschränket Ausschreibung hat die Firma G.R.G. 
Bausanierung GmbH aus Sebnitz das wirtschaftlichste Angebot 
abgegeben und daraufhin den Auftrag zu Bauausführung erhalten. 
Die Stadt Stolpen dankt der Baufirma für die schnelle und termin-
gerechte Umsetzung der Maßnahme.

Ansicht neuer Fahrgastunterstand

Ortlieb
Bauamt

Anzeige(n)

Grundpflege • Behandlungspflege  
Hauswirtschaft • u.v.m. in gewohnter Umgebung.

Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können!

Madeleine Kappler

  Bischofswerdaer Str. 29
     01833 Stolpen
  03 59 73 - 64 45 65
  01 77 - 6 65 47 87
  pflegedienst-cosel@web.de

Schäferei Klose
Wir verkaufen ab 10. Mai 2023 

Absatzlämmer aus eigener Aufzucht.

01844 Oberottendorf, Bischofswerdaer Str. 282
Tel./Fax: 0 35 96/50 51 69

11
76

4

Bergstraße 19a • 01877 Bischofswerda

Tel. (0 35 94) 70 61 62
www.kuechen-mehnert.de

seit 1965 in Bischofswerda

Wir machen Ihr Leben leichter

MEHNERT
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Gremien und Verwaltung wurden 
zu Workshops eingeladen, die 
Ende März und Anfang April mit 
Beteiligung des Bürgermeisters 
und seines Stellvertreters statt-
fanden. In einem regen und kon-
struktiven Gesprächsaustausch 
wurden Strategien und Maßnah-
men für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung erarbeitet, die eben-
so in die Stadtplanung einfließen 
wie die Umfrageergebnisse aus 
der Bürgerbeteiligung. Wieder 
einmal haben wir erlebt, wel-
ches Potenzial in den Menschen 
und unserer Heimat im Stolpener 
Land steckt!

Die nächste Ausgabe des „Stolpner Anzeigers“ erscheint am
Freitag, dem 2. Juni 2023

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist
Montag, der 22. Mai 2023

im Hauptamt der Stadtverwaltung,
anzeiger@stolpen.de

Annahmeschluss für Anzeigen ist
Donnerstag, der 25. Mai 2023

bei Herrn Riedel,  
Anzeigenberater der LINUS WITTICH Medien KG,  

Tel.: 0171 3147542, Fax: 03535 489239
E-Mail: matthias.riedel@wittich-herzberg.de

Einladung zum offenen  
Unternehmerstammtisch

Zum 34. Unternehmerstammtisch der Wirt-
schaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V. 
möchten wir wieder alle interessierten Unter-
nehmer der Region ganz herzlich einladen.

Der offene Stammtisch findet am
Mittwoch, 10. Mai 2023, 18.00 Uhr, im Unternehmen Gerodur
Andreas-Schubert-Straße 6, 01844 Neustadt in Sachsen statt.
Folgende Tagesordnungspunkte sind geplant:
-> Vortrag zur Entwicklungsstrategie der Stadt Neustadt in Sach-

sen in den kommenden Jahren durch Peter Mühle, Bürger-
meister der Stadt Neustadt in Sachsen

-> Vorstellung des Unternehmens Gerodur MPM Kunststoffverar-
beitung GmbH & Co. KG mit der Möglichkeit eines anschlie-
ßenden Rundganges

Bei einem anschließenden Buffet bietet sich wieder die Gelegen-
heit zu interessanten Gesprächen mit Unternehmern und Bürger-
meistern aus der Region.
Bei Rückfragen bzw. zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an die 
WASS GmbH, Frau Händler, Tel. 03596 581858 oder schreiben Sie 
an haendler@wassgmbh.de.

Im wunderschönen Monat Mai 
 als alle Knospen sprangen

da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.

Heinrich Heine

Findet den sagenhaften Schatz  
der Bischöfe in der Burg Stolpen

Vom 27. Mai bis einschließlich zum Kinder-
tag am 1. Juni lädt die Burg Stolpen alle klei-
nen Schatzsucher wieder ein, an der Suche nach dem Schatz 
der Bischöfe in der ehemaligen Bischofsresidenz in Stolpen teil-
zunehmen. Einfach an der Kasse nach der Schatzkarte fragen 
und dann kräftig nach Hinweisen in der Burg suchen. Am Ende 
gibt es einen Anteil vom gefundenen Schatz. Und am Kinder-
tag selbst, also am 1. Juni haben alle Kinder bis einschließlich 
16 Jahre freien Eintritt. Auf zur großen Schatzsuche.

Uli Kretzschmar
Schlossleiter Castle Manager

Stadtentwicklungskonzeption 2030
DANKESCHÖN! Wir bedanken uns bei allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Stolpener Landes, die sich an der Zukunftsgestal-
tung Stolpens beteiligt haben! Die Stadt mit ihren Ortsteilen stär-
ken und für alle Generationen lebenswert machen: Dieses Ziel hat 
die Stadtentwicklungskonzeption 2030, die die Stadt Stolpen bei 
der Projekteschmiede in Auftrag gegeben hat. Dafür wurden Bür-
gerumfragen unter Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen durch-
geführt. Auch heimische Akteure, Vertreter:innen der kommunalen 
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Vielen DANK!
Beste Grüße und bis bald im Auftrag der Stadt Stolpen

Zentrumsmanagerin
Simone Schöne
die STEG Stadtentwicklung GmbH Dresden
Kontakt: 0152 34537369 oder simone.schoene@steg.de

Liebe Langenwolmsdorfer,  
liebe Helmsdorfer,  

liebe Rennersdorf-Neudörfler,  
liebe Heeselichter,  
liebe Lauterbacher,  

liebe Stolpener, liebe Altstädter!

Endlich! Nach 3 Jahren pandemiebedingter 
Pause feiern wir vom 2. bis 4. Juni 2023 in 
Stolpen wieder ein Stadtfest! Wir sind also 
„Wieder auf Spur!“, so ja auch das Motto des 
Festes. Fröhlich und unbeschwert soll es wer-
den und jede Menge Raum und Gelegenheit 
bieten für viele schöne Begegnungen.

Sie dürfen gespannt sein! Viele Überraschungen und Entdeckun-
gen warten auf Sie!
Und: Am Stadtfest-Wochenende müssen Sie NICHT kochen! Da 
kann die Küche getrost kalt und sauber bleiben!;-) Es gibt ein ab-
wechslungsreiches Angebot an leckeren Speisen und Getränken.
Und noch eine Anregung: Vielleicht nutzen Sie ja den Stadtfest-
Sonntag, um mal wieder mit Ihren Nachbarn zu frühstücken. Holt 
einfach Tische und Stühle auf die Straße und macht es euch ge-
mütlich!

Wer bei der Vorbereitung des Stolpener Stadtfestes mit anpacken 
möchte ist herzlich willkommen! Kurz anrufen, los geht’s! 
(Stolpen-Information, Tel.: 035973 27313; stolpen-information@ 
t-online.de)

Stadtfest Stolpen 2023
Motto: „Wieder auf Spur!“

2. bis 4. Juni 2023

Bevor aber in Stolpen zum Stadtfest die Post abgeht, wird erst ein-
mal in Langenwolmsdorf gefeiert: Vom 18. bis 21. Mai 23 steppt 
dort der Bär! Schließlich feiert der Ortsteil seinen 800. Geburtstag!

In Vorfreude auf ein tolles Stolpener Stadtfest (nach 3 Jahren Pau-
se) grüßen Euch herzlich:
Petra Friese, Torsten und Annett Friedrich, Hans Tuschling, Rico 
Rasche, Melanie Jährig, Bettina Uhlemann, Kerrin Bardoux, Kristi-
na Klinger, Vera Tuschling und Annett Immel

Rückblick Event „Kinder, weckt die Mäuse!“ 
Samstag, 1. April 2023

Auf diesem Weg senden wir ein dickes DAN-
KESCHÖN an alle kleinen und großen Stadt-
spiel-Fans, die trotz regnerischem Wetter, 
unserer Einladung zum Mäusewecken 2023 
gefolgt sind.

Ihr wart einfach großartig! Durch Euren laut-
starken Einsatz konnten alle Basaltmäuse aus 
dem Winterschlaf gerüttelt werden.
Jetzt sind die Süße Berta, die EIZ-Maus Mario, 

Alma Gorgonzola, Konrad Kommunale und alle anderen 26 Mäuse 
wieder im Einsatz und freuen sich auf eine besucherreiche Stadt-
spielsaison. Fein!

Unser besonderer Dank gilt allen Sponsoren und Mitstreitern, die 
das Fest für die Kinder zu einem einmaligen Erlebnis gemacht ha-
ben.
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schritten im alpinen Skilauf. Als verantwortlicher Organisator der 
Skikurse in den letzten 24 Jahren übergebe ich den Staffelstab an 
Annett Völkel, die mit ihren Verbindungen zum Skiklub Rugiswalde 
die Tradition erfolgreich fortsetzen wird. Uwe-Jens Neubert

Jubilare
Unseren Jubilaren, die in der Zeit vom 5. Mai bis 1. Juni 

Geburtstag haben, gratulieren wir ganz herzlich und  
wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel Freude  

im neuen Lebensjahr:

Frau Gudrun Trepte am 05.05. zum 80. Geburtstag

Maik Hirdina Hans-Jürgen Friedrich
Bürgermeister Ortsvorsteher

Anmeldung der Schulanfänger für  
das Schuljahr 2024/2025

Liebe Eltern,
die Anmeldung der Erstklässler für das Schuljahr 
2024/ 2025 finden an der Basaltus-Grundschule 
Stolpen und Grundschule Langenwolmsdorf statt:

Basaltus-Grundschule Stolpen
am Dienstag, 5. September 2023
von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr
betrifft die Kinder, die in Helmsdorf, Rennersdorf und Stolpen woh-
nen

Grundschule Langenwolmsdorf
am Dienstag, 5. September 2023
von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr
betrifft die Kinder, die in Heeselicht, 
Langenwolmsdorf und Lauterbach wohnen

Bitte bringen Sie eine Kopie der Geburtsurkunde sowie den Nach-
weis zum Masernschutz mit.
Bei Verhinderung bitten wir um telefonische Absprache unter
035973 620-120 für Basaltus Grundschule Stolpen oder
035973 26383 für Grundschule Langenwolmsdorf.

gez. gez.
Paul Würzner
Schulleiter-Basaltus 
GS Stolpen

Schulleiterin-
GS Langenwolmsdorf

Skikurs 2023
Wie im letzten Stadtanzeiger durch Ronald 
Leideck bereits angekündigt, fand nach 
den beiden Corona-Jahren im März 2023 
endlich wieder ein Skikurs unserer Schule 
statt, mittlerweile zum 22. Mal. Nach dem 
bescheidenen Auftakt im Jahr 1998/99 mit 
9 Schülern in Altenberg folgten 5 Jahre im 
Riesengebirge mit durchschnittlich 30 Schü-
lern. Seit dem Schuljahr 2004/05 nehmen 

wir jährlich weite Wege in Kauf, weil Schneesicherheit und Qua-
lität der Pisten sowie die Gastfreundlichkeit in Südtirol von uns 
Skilehrern als unübertroffen eingeschätzt werden. Bereits zum  
16. Mal bezogen wir die Pension von Helene, Gisela und Norbert 
Gatterer in Vals im Jochtal, mit denen uns ein herzliches Verhältnis 
verbindet. Dies liegt auch daran, dass sich unsere Schüler stets 
durch Höflichkeit und diszipliniertes Verhalten ausgezeichnet ha-
ben und wir somit gern gesehene Gäste sind. Haben wir 2005 mit 
einem Pauschalangebot von 241€ für Hin- und Rückfahrt, Über-
nachtung und Halbpension für 6 Tage sowie 5 Tage Skipass beim 
Reisebüro Alpetour angefangen, so mussten die 43 Schülerinnen 
und Schüler im Jahr 2023 dafür schon 409€ bezahlen. Die Kosten 
für ein Mittagessen im Skigebiet und die Ausleihe von Ski, Schu-
hen und Helm kommen noch hinzu. In diesem Jahr waren neben 
Marina Mann, Annett Völkel und Uwe-Jens Neubert noch Jakob Gö-
bel, Bernd Fischer und Christian Hanusch als Skilehrer tätig. Dies 
ermöglichte ein optimales Training in leistungsdifferenzierten 
Gruppen, auch für die Anfänger war die geringe Gruppengröße sehr 
hilfreich. Neben den 6 Skilehrern waren weitere Betreuer mit vor 
Ort, stellvertretend seien Mario Lux und Petra Fischer genannt, der 
eine als Rennleiter für den Slalom, die andere als Krankenschwes-
ter für kleinere Wehwehchen. Dass ausgerechnet Betreuer Ronald 
Leideck nach Sturz ins Krankenhaus musste, war sehr tragisch. Wir 
wünschen ihm gute Genesung. Der Rest erlebte fünf interessante 
Skitage bei Schneefall und Sonnenschein mit abrechenbaren Fort-
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Kreismeisterschaft Turnen
Am 30.03./01.04.2023 fanden die Kreismeisterschaften in Dürr-
röhrsdorf statt. Freitagabend starteten unsere 18+ Mädels. Vivien 
und Jasmin trainierten schon im Vorfeld fleißig und fest entschlos-
sen eine Leistungsklasse höher zu starten. Die Mühe und manch 
Schweißtropfen hatte sich gelohnt, da Vivien mit Silber und Jasmin 
mit Bronze nach Hause gehen konnten.
Am Samstag sollte es ein langer Tag werden, da schon allein in der 
AK 8/9 52 Turner gemeldet wurden. Von uns waren Neele, Ella und 
Alena am Start. Im 2. Durchgang kamen unsere kleinsten Mäuse in 
die Halle. Für Tamara und Emilia war es der erste Wettkampf und 
dementsprechend war die Anspannung und Aufregung groß. Aber 
sie haben den Kampfrichtern gezeigt, was sie schon alles gelernt 
hatten. Im 3. Durchgang waren in der Pflicht AK 10/11 6 Mädels 
am Start. Julia, Tamara, Hannah, Lene, Mia und Djamila. Hier durfte 
sich Julia über Bronze freuen und kann zur Bezirksmeisterschaft 
fahren. In den Kürklassen turnten in der LK4 Jolina und Aliya und 
in der LK3 Helene und Clara in den jeweiligen Altersklassen ihren 
Wettkampf. Alle sind für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert.
Wir drücken euch die Daumen!

Malteser Hilfsdienst e. V.

Einladung zum Trauercafé am Freitag, 05.05.2023.
Ort: „Gogelmosch“ Schafbergblick 1, in 01833 Stolpen.
Unser Trauercafé ist ein offenes Angebot für Trauernde
- die ihrer Trauer Raum im Alltag geben möchten.
- die im Austausch mit gleich und ähnlich Betroffenen Trost und 

Kraft für den eigenen Weg finden möchten.
- die ihre Sorgen und Ängste ansprechen wollen.

Das Trauercafé bietet einen geschützten Raum mit der Möglichkeit 
zum Reden, zum Schweigen, zum Weinen aber auch zum Lachen.

Am Freitag, dem 2. Juni 2023 ist unser nächstes Treffen.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Unsere Kontaktdaten:
Christine Walther/Christa Tinz
Telefon: 035973 26592
E-Mail: hospitz@malteser-neustadt.de

Am Sonntag, 26.03.2023, war wieder ein Kin-
derfußballfestival unserer F-Jugend in Stolpen 
angesagt. Bei mäßigem Fußballwetter traten 
im Burgstadion sechs Vereine mit 16 Mann-
schaften an, sodass ca. 70 Kinder mit Spaß 
und vielen Toren Fußball spielen konnten. 
Auch Dank toller Sponsoren (Heiko Wünsche 
(lecker Brötchen), SachsenMilch und Dürr-

röhrsdorfer Wurstwaren) sowie tatkräftiger Unterstüzung der El-
tern beim Kuchenbacken, Verkauf und Aufräumen konnten wir ein 
schönes Festival erleben.
Gegen unsere erste Mannschaft mit Chris, Aaron, Philipp und Le-
andro war kein Kraut gewachsen, alle Spiele wurden souverän 
gewonnen. Auch die anderen drei Mannschaften (Malou, Oskar, 
Julius, Diego // Malte, Till, Niklas // Emil, Fritzi, Kiljan) konnten mit 
ausgeglichener Bilanz und viel Spielwitz glänzen.

Wir brauchen Ihre Hilfe!

Einladung
zum „Offenen Treff“ für ALLE kreativ Interessierten. 

Gemeinsam wollen wir die

Tischdeko
für’s große 800-Jahre-Fest herstellen. Wir freuen uns über die 

Unterstützung von Floristin Ines Ringel.

Wann: Mittwoch, 10.05.2023
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Ort: Horträume in der Turnhalle

Um alles gut vorbereiten zu können, erbitten wir Ihre Anmel-
dung per E-Mail unter: hort.lawodo@asb-neustadt-sachsen.de 
oder telefonisch unter 035973 26659 oder 26272, gern auch 
persönlich.

Wir freuen uns auf viele helfende Hände.

Ihr Ansprechpartner:
Anett Fischer-Willkommen
im Namen des Kita-Teams vom ASB „Schlumpfenland“
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Ausflug ins Kino am 31.03.2023
Die Klassen 3 und 4 gingen am 31. März ins 
Neustädter Kino zu dem Film „Die Eiche - Mein 
Zuhause“.

In dem Film ging es hauptsächlich um Tiere, 
die in oder an der Eiche leben. Dieser passte 

gut zu unserem Sachunterrichtsthema Wald.
Bei Wind und Wetter wurden Tiere gezeigt (gefilmt), wie sie sich 
schützen, entwickeln und leben.
Es gab spannende und witzige Filmszenen wie z. B. der Teil, wo 
die Schlange die Eichelhäherkinder auffressen wollte und sie auf 
einmal ins Wasser fiel. Alle haben sehr gelacht, als sich die Rüssel-
käfer gepaart haben.
Der Film hat allen sehr gefallen.
Anschließend fuhren wir mit dem Zug zurück in die Schule.

Ein Bericht von:

Mathilda Fritsche und Johanna Große der Klasse 4

Osterbastelei
In der Woche vor dem Osterfest, vom 03.04. bis 05.04.2023, hat-
tet ihr tolle Käfer als kleine Geschenke für eure Liebsten gebastelt.
Am Montag bemaltet ihr zuerst die kleinen Dosen. Einige wurden 
rot oder grün, andere wiederum blau gestaltet. Die Döschen trock-
neten dann erst einmal. Einige gestalteten im Hort schon einmal 
die Flügel für ihren Käfer.

Am Mittwoch fand dann euer Osterprojekt statt. Es gab drei Statio-
nen. Eine Gruppe erstellte am Computer Zeilen mit verschiedenen 
Osterschriftzügen und Bildern. Die zweite Gruppe bastelte in der 
Zeit die Flügel für ihren Käfer. Dafür habt ihr euch eine Schablone 
gewählt und diese mit einem Stift umfahren. Jeder wählte sich da-
bei seine Lieblingsfarbe. Nachdem die Flügel ausgeschnitten wa-
ren, verziertet ihr sie noch mit vielen bunten Mustern. Für den drit-
ten Teil kamen eure Hortnerinnen Frau Fischer und die Praktikantin 
Frau May dazu. Sie haben euch geholfen, die Dosen in kleine Käfer 
zu verwandeln.

Ihr wähltet euch lustige Wackelaugen und auch die Farbe für die 
Fühler des Käfers. Einige bekamen eine kleine Kugelnase und ei-
nen selbstgemalten Mund. Eure Hortnerinnen halfen euch, die ein-
zelnen Teile auf der Dose mit Heißleim zu befestigen. Dabei ent-
standen ganz verschiedene lustige und tolle Gesichter. Das ganze 
wurde an einem Holzstab befestigt, damit eure Käfer später in eine 
Pflanze gesteckt werden können. Die größte Herausforderung zum 
Schluss: Das Festknoten der kleinen Schleife, welche euren Käfer 
schmückte.IM
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Lernort Bauernhof
Nachdem die Kinder der Klasse 2 in den vorangegangenen Wochen 
viele theoretische Erfahrungen mit dem Thema „Heim-und Haus-
tiere“ gemacht hatten, war es ein tolles Erlebnis, sich abschlie-
ßend alles live und in Farbe anzuschauen. Frau Fischer organi-
sierte uns deshalb einen lehrreichen Vormittag auf verschiedenen 
Bauernhöfen in Lauterbach.
Bei Fischers konnten wir die Haltung von Schafen, Pferden, Hüh-
nern, Kaninchen und Ziervögeln erforschen. Unser Frühstück im 
Heuhaufen schmeckte besonders gut.
Lämmerkino eingeladen. Über 100 Ziegenlämmer sprangen mit 
ihren Ziegenmamas durch den Stall. Es war eine Freude ihnen zu-
zusehen.
Weiter ging es zum Rinderstall Böhme. Wir haben die Milchkühe 
und Kälbchen, die wir auch streicheln durften, im Stall besucht. Im 
Melkstand haben wir gesehen, wie aufwendig es ist eine Kuh zu 
melken und dass dazu eine Menge Wissen, Technik und das ganz 
frühe Aufstehen gehört.
Den Abschluss unserer Exkursion machten wir auf der Nimptsch-
ke Ranch. Dort konnten wir Kaninchen und Meerschweinchen und 
eine Glucke mit ihren Küken beobachten. Sehr spannend war es 
auch zu sehen, aus was alles ein gutes Kükenfutter besteht und 
wie viele Farben Hühnereier haben können.
Passend dazu hatte der Osterhase uns noch eine Eierspur gelegt, 
welche uns zu unseren Osternestern führte.
An alle Beteiligten sagen wir „Herzlichen Dank“ für diese tolle Ent-
deckungsreise und den informativen und aufregenden Schultag.

Es entstanden ganz individuelle und wunderschöne Marienkäfer, 
andere Bienen und wieder andere wurden kleine Schmetterlinge.
Am Ende hatten wir einen bunten Strauß mit ganz verschiedenen 
Käferlein, Bienchen und Schmetterlingen. Ihr habt euch sehr über 
das Ergebnis eurer Tierchen gefreut und konntet sie bald an Mama 
und Papa oder an die Oma verschenken.

Frau May
Praktitantin

Die Kinder der Klasse 2 und Frau Müller

Nachrichten aus der ASB Kita Langenwolmsdorf 
Ein Baumhaus braucht keine Baugenehmigung!

Die Osterferien 2023 drehten sich für die 
Langenwolmsdorfer Hortkinder um die be-
vorstehende 800-Jahr-Feier des Ortes. Am 
Mittwoch, dem 12.04.2023, planten wir 
einen Ausflug zum Rathaus der Burgstadt 
Stolpen.

Freundlich wurden wir vom Bürgermeister, Herrn Hirdina, in Emp-
fang genommen. Im Vorfeld haben sich die Kinder Fragen überlegt, 
die sie den Bürgermeister stellen. Allerdings mussten wir eine 
wichtige Regel beachten, welche auch für die Mitglieder des Stadt-
rates gilt: Jeder darf nur eine Frage und maximal noch eine Gegen-
frage stellen!

Das Rathhaus ist in drei Etagen und drei Fachbereiche unterglie-
dert. Wir starteten unseren Rundgang in dem Bereich, wo sich „al-
les um Ordnung“ dreht, dem Ordnungsamt.
Wir lernten, dass das Einwohnermeldeamt all unsere Daten, vom 
Tag der Geburt bis zum Todestag, erfasst.

Zum Standesamt geht man, wenn man heiraten möchte und die 
Kassenverwaltung kümmert sich um alles, was mit Geld und Steu-
ern zu tun hat, auch um die Marken für unsere Hunde.

Dann kamen wir in einen sehr wichtigen Bereich, das Hauptamt. 
Hier liegt neben der Abteilung für das Personal und das Gewerbe, 
welches unter anderem für die Angelegenheiten der Feuerweh-
ren zuständig ist, auch die IT-Abteilung. Dort haben wir den wohl 
wichtigsten Mann des Rathauses getroffen. „Ohne Herrn Kappler 
läuft hier nichts!“, erklärte uns Herr Hirdina. Er ist für die gesamte 
Technik zuständig. Wenn ein Mitarbeiter ein neues Programm auf 
seinen PC haben möchte, kümmert sich Herr Kappler darum.

Danach waren wir im Sekretari-
at. Dort geht die gesamte Post 
des Rathauses ein und aus. Alle 
Termine werden hier vereinbart. 
Die Sekretärin muss über ALLES 
Bescheid wissen, was im Rath-
haus passiert. Auch das Büro 
des Bürgermeisters durften 
wir uns ansehen und auf dem 
„Chefsessel“ platz nehmen. Wir 
haben erfahren, wie man Bür-
germeister wird. Aller sieben 
Jahre darf sich, jeder der möch-
te und schon 18 Jahre alt ist, zur 
Wahl stellen. Dann entscheiden 
die rund 5700 Menschen aus 
allen zugehörigen Ortsteilen 
Stolpens, wer ihr neuer Bürger-
meister wird. Vielleicht wird ja 

eines der Langenwolmsdorfer Hortkinder die nächsten Male zum 
neuen Bürgermeister gewählt.

Dann sind wir zum dritten Fachbereich gegangen. Neben dem Ge-
bäudemanagement und der Haushaltsabteilung befindet sich das 
Bauamt. Dort werden alle Bauvorhaben geplant und geprüft. Für 
ein Baumhaus im Garten braucht man keine Baugenehmigung.

Nachdem unsere Führung beendet war, bedankten wir uns bei 
Herrn Hirdina für die tollen und sehr interessanten Einblicke.

Die Hortkinder und  
Praktikantin Lydia May
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In eigener Sache: Helmsdorfer Ortschaftsrat 
plant für 2024 und darüber hinaus

Das kommende Jahr wird für unser Helmsdorf in mehrfacher Hin-
sicht denkwürdig und herausfordernd zugleich werden.
Im Jahr 2024 wollen wir wieder ein Dorffest feiern und nachträg-
lich die 775. Wiederkehr der Gründung der Siedlung Helwigsdorph 
würdigen. Über die Festvorbereitung haben wir bereits informiert 
und werden an dieser Stelle auch weiterhin über den Fortgang der 
Vorbereitungsarbeiten berichten.
Im Jahr 2024 werden wir auch auf 30 Jahre der Zugehörigkeit un-
seres Dorfes zur Stadt Stolpen zurückblicken.
Mit der Eingemeindung von Helmsdorf wurden gemäß der Säch-
sischen Gemeindeordnung mit dem Ortschaftsrat eine Vertretung 
geschaffen, die die örtlichen Interessen im geschaffenen Gemein-
deverbund mit der Stadt Stolpen vertreten soll. Das konnte in den 
bisherigen 6 Legislaturperioden erfolgreich praktiziert werden.
Natürlich sind die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich aus 
den Verwaltungsreformen im Freistaat ergeben haben, auch an 
unserem Dorf nicht vorbeigegangen. So kam es beispielsweise zur 
Schließung der Grundschule und des Kindergartens. Andererseits 
wurden kommunale Straßen und Wege sowie öffentliche Plätze 
saniert sowie neu bzw. umgestaltet. Die FFW des Dorfes konnte 
technisch mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden.
Als Förderdorf erhielt Helmsdorf ein auch aus heutiger Sicht gut 
geführtes und intensiv genutztes Gemeindezentrum.
Ebenfalls im Jahr 2024 werden die nächsten Kommunalwahlen 
stattfinden. Die Wahl eines neuen Ortschaftsrates wird wesentlich 
dazu beitragen, damit es auch in den folgenden Jahren gelingen 
wird das in Helmsdorf gut funktionierende Gemeinwesen weiter-
zuentwickeln und den Interessen der Helmsdorfer Bürger Stimme 
und Unterstützung zu geben.
Gerade in diesen Wochen und Monaten stellt sich der aktuell ge-
wählte Ortschafsrat mit hoher Aufmerksamkeit diesen Aufgaben.
Beispielsweise sollen im Monat Mai im Rahmen der Ortsbegehung 
mit dem Bürgermeister Maßnahmen für die Gefahrenabwendung 
und Instandhaltung im kommunalen Bereich sowie damit verbun-
dene Verbesserungen besprochen werden.
Wir möchten alle Helmsdorf er Bürger bitten und aufrufen, uns 
auch in Zukunft ihre Anliegen vorzutragen, mit uns gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen und das Gewicht der örtlichen Bürger-
vertretung zu nutzen, um die Anliegen des Dorfes bei der Stadtver-
waltung noch fundierter und nachdrücklicher zu vertreten.
In diesem Zusammenhang verweisen wir auch nochmals auf die 
monatlichen Sitzungen des Ortschaftsrats, zu deren Teilnahme 
die Bürger recht herzlich eingeladen sind. Diese finden im Jahr 
2023 an folgenden Tagen jeweils 19.00 Uhr im Gemeindezentrum 
Helmsdorf statt: 24. Mai, 21. Juni, 23. August, 27. September,  
25. Oktober, 15. November, 13. Dezember

Sven Wehner (Ortsvorsteher)
Ronny Heinze, Dirk Kretschmer, Johannes Rüdiger, Gerd Mehnert, 
Oliver Eisold, Dr. Frieder Gahmig (Mitglieder des Ortschaftsrates)

Jubilare

Unseren Jubilaren, die in der Zeit vom 5. Mai bis  
1. Juni Geburtstag haben, gratulieren wir ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel Freude im 

neuen Lebensjahr

Frau Herta Marschner am 01.06. zum 95. Geburtstag

Maik Hirdina Jan Barowsky
Bürgermeister Ortsvorsteher

Jahreshauptversammlung Feuerwehr  
Langenwolmsdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Langenwolmsdorf versammelte sich am 
17.03.2023 zu ihrer Jahreshauptversammlung im Erbgericht Lan-
genwolmsdorf. Als Gäste durften wir unseren Bürgermeister Maik 
Hirdina, als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes Gerd Hönicke, 
den Ortsvorsteher Jan Barowsky, den Gemeindewehrleiter Kame-
rad Silvio Thierse, sowie Vertreter der Gemeindefeuerwehren und 
der Langenwolmsdorf ´er Vereine begrüßen.
Unser Stellvertretender Wehrleiter Kamerad Rico Runge führte 
durch die Versammlung. Als besonderen Tagesordnungspunkt 
stand die Neuwahl der Wehrleitung an. Unser Wehrleiter Kamerad 
Steffen Roch schaute in seinem Jahresbericht auf das Jahr 2022 
zurück. Neben der geleisteten Arbeit im Ehrenamtlichen machte er 
auch auf noch offene Probleme aufmerksam.
Unsere Wehr leistete im vergangenen Jahr bei 33 Einsätzen Hilfe. 
Besondere Beachtung verdiente dabei der allgemein bekannte 
Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr beim Waldbrand in der Sächsi-
schen Schweiz als Gemeinschaft in der Löschgemeinschaft Stol-
pen. Die Zusammenarbeit funktionierte dabei ausgezeichnet.
Des Weiteren können einige Kameradinnen und Kameraden auf er-
folgreich bestandene Ausbildungen, auf Landes- und Kreisebene, 
zurückblicken.
Die Löschwasserversorgung im Oberdorf stellt die Feuerwehr lei-
der weiterhin vor besondere Herausforderungen. Trotz bekannter 
Problem in der Verwaltung, welche mehrfach angezeigt wurden 
änderte sich über Jahre nichts. Ob es dort mal eine Lösung gibt ist 
ungewiss.
Im Bericht der Jugendfeuerwehr wurde auf besondere Höhepunkte 
im letzten Jahr aufmerksam gemacht. Dazu zählen z. B. die jähr-
liche 48-h-Aktion, bei der diesmal wunderschöne Vogelhäuser 
entstanden, das Erreichen der Leistungsspanne in Nardt für eini-
ge Jugendfeuerwehrkameraden, der 1. Platz beim Spaßwettkampf 
in Neustadt, der 2. Platz beim Kreisjugendfeuerwehrtag und die 
erfolgreiche Löschübung an einem „echten“ Holzhaus. Ein großer 
Dank für die geleistete Arbeit und geopferte Zeit aller Betreuer!
Zum Abschluss folgte ein Bericht der Wettkampftruppe der Lösch-
gemeinschaft Stolpen, welche im letzten Jahr überragende Erfolge 
verzeichnen konnte. Zu nennen sind dabei die Verteidigung des 
Titels des Kreismeisters und der 10. Platz bei den Landesmeister-
schaften in Leipzig.
Im Anschluss wurde noch die neue Wehrleitung gewählt.
Aufgrund einer kleinen Panne beim Erstellen der Wahlzettel muss-
ten diese neu gedruckt werden, welche die Wahl etwas verzögerte.
Zur neuen (alten) Wehrleitung wurden gewählt:
zum Wehrleiter Kamerad Steffen Roch,
zum Stellvertreter Kamerad Rico Runge und
zum zweiter Stellvertreter Kamerad Rudi Barowsky.

Bei guter Bewirtung im Erbgericht Langenwolmsdorf und Gesprä-
chen ließen wir den Abend ausklingen und sehen den Herausfor-
derungen in 2023 mit Spannung entgegen.
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AKTION BAUM800 
FAHRPLAN UND STRECKE SONDERBUS

Pflanzaktion Baum800 
Wir möchten unser Jubiläum auf eine besondere Art 
und Weise würdigen, an der Alle teilhaben können, die 
unseren kleinen Ort verschönert und uns noch lange an 
diesen runden Geburtstag erinnern soll. Genau dafür 
hat sich die Arbeitsgemeinschaft Baum800 gebildet. 
Wir setzen uns dafür ein, möglichst viele Menschen in 
unserer Heimat und anderswo anzuregen, Bäume und 
Sträucher in Gärten und auf Wiesen zu pflanzen. 
Das große Ziel: 
Für 800 Jahre Langenwolmsdorf - 800 Bäume pflanzen. 

Seit März 2022 wurden zahlreiche Bäume und 
Sträucher gepflanzt. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitstreiter. 
Noch ist das große Ziel der 800 Pflanzungen nicht 
erreicht. Doch wir werden auch nach dem Fest und mit 
breiter Unterstützung diese Aktion erfolgreich 
abschließen. Wir freuen uns über jeden gepflanzten 
Baum oder Strauch und über alle Teilnehmer von Nah 
und Fern, die uns ein Pflanzfoto mit der Lawodo-
Baummarke schicken.
Mario Große im Namen von Baum800
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INTERVIEW MIT DEM SCHIRMHERRN

Herr Steglich, Sie waren viele Jahre das 
Aushängeschild von Stolpen mit seinen Ortsteilen. Sie 
haben als Bürgermeister die Stadt mit Charme und 
Charakter gelenkt und vieles vorangebracht. Wie geht 
es Ihnen heute im wohlverdienten Ruhestand, wie 
verbringen Sie Ihre Zeit? 

Erstaunlicher 
Weise konnte 
ich persönlich 
von meiner 

Verantwortung 
als ehemaliger 

Bürgermeister 
schnell 

loslassen. Das 
hätte ich so nicht 
gedacht. In 
meinen 21 
Jahren Amtszeit 
mussten viele 
privaten Belange 

zurückgestellt werden, die ich jetzt versuche, 
aufzuarbeiten. Weiterhin gibt es nunmehr mehr 
Zeit, sich ehrenamtlich einzubringen. Ich wurde im 
Februar zum Vorsitzenden des Landschaf(f)t 
Zukunft e. V. gewählt und bin nach wie vor im 
Kreistag vertreten, wo ich jetzt mehr Zeit 
investieren kann. Ungeachtet dessen strebe ich 
noch eine Tätigkeit an, bei der ich meine 
Erfahrungen für eine erfolgreiche Entwicklung 
unserer Region einbringen kann.
Wie Sie sehen, wird es mir nicht langweilig.
Gab es Zweifel oder Bedenken Schirmherr für die 800 
Jahrfeier zu sein? Woran haben Sie zuerst gedacht, als 
die Anfrage kam? 
Zunächst erfüllte es mich schon mit Stolz, als die 
Anfrage zur Schirmherrschaft an mich 
herangetragen wurde. Allerdings war zu diesem 
Zeitpunkt schon klar, dass ich für eine weitere 
Amtszeit als Bürgermeister nicht mehr kandidiere. 
Das brachte mich eine kurze Zeit zum Nachdenken. 
Letztendlich habe ich zugesagt.
Was möchten Sie den Langenwolmsdorfern mit auf 
den Weg geben?  
Langenwolmsdorf ist nach Stolpen der Ortsteil mit 
den besten Angeboten an Infrastruktur. Mit einer 
schönen Grundschule, einer sanierten Turnhalle, 

einem hervorragenden Kindergarten, einem 
Sportplatz, einer gut ausgestatteten und 
engagierten Feuerwehr, einem aktiven 
Vereinsleben und vielen Arbeitsplätzen vor Ort hat 
man wichtige Grundlagen, was Langenwolmsdorf 
sehr lebenswert macht. Das ist heute für einen Ort 
in dieser Größenordnung nicht mehr 
selbstverständlich. Für mich war es immer wichtig, 
diese Angebote zu erhalten und ich bin überzeugt, 
dass das die zukünftigen politischen 
Entscheidungsträger auch so sehen. Die 
Langenwolmsdorfer wissen das sicher zu schätzen 
und zu werten. Dies sollte auch weiterhin so 
bleiben.
Als ich die Liste der Wünsche für den letzten Anzeiger 
aufgeschrieben habe, war ich traurig, wie lange die 
Mühlen der Bürokratie mahlen und wie oft man auch 
Drängendes verschieben muss. Was würden Sie den 
Langenwolmsdorfern ans Herz legen, was sie auch 
ohne fremde Hilfe schaffen können? Wo sehen Sie 
Potential? 
Sie können sich sicher vorstellen, dass ich mich mit 
der Bürokratie bestens auskenne und ich 
persönlich da an mancher Stelle auch am 
Verzweifeln war. Projekte umzusetzen kann sehr 
viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, manchmal auch 
10 Jahre. Da spielen viele Faktoren von der 
Finanzierung bis zu Genehmigungsverfahren eine 
Rolle. Für einen Außenstehenden, der in solche 
Vorgänge nicht involviert ist, erzeugt das 
Kopfschütteln. Manchmal ist das auch berechtigt, 
wenn ich zum Beispiel an das wichtige Thema 
schnelles Internet denke. Allerdings sollten wir an 
der einen oder anderen Stelle überlegen, ob es 
sich wirklich um etwas "Drängendes" handelt. Hier 
verweise ich auch auf meine vorhergehende 
Antwort. Ein Ort lebt nicht allein durch 
Investitionen, sondern auch durch die Einwohner, 
die sich im Ort egal in welcher Weise einbringen. 
Das aktuellste Beispiel sind die Vorbereitungen 
des Jubiläums Lawodo800. Dafür braucht man 
kaum fremde Hilfe. Allerdings gibt es da immer 
Potentiale.
Herr Steglich, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich 
genommen haben, Danke für die Übernahme der 
Schirmherrschaft und alles Gute für die Zukunft! 
Das Interview führte Romy Roch-Hesse.
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Manfred Beier - 90 Jahre -  
Würdigung seines Lebenswerkes

Der Kultur- und Bürgerverein Lauterbach e. V. würdigte am 
16.04. in einer sehr bemerkenswerten und gelungenen Veran-
staltung im Erbgericht Lauterbach das Lebenswerk seines Al-
terspräsidenten, Ortschronisten und Ehrenmitgliedes Manfred 
Beier.

Erfreulicherweise (dies ist ein Kompliment an die Veranstalter) 
wurde hier ein fleißiger und unermüdlicher Chronist zu Lebzei-
ten geehrt. Die Besucher konnten sich in einem Teil der Gaststu-
be einen Überblick über alle Schriften des geborenen Lauterba-
chers verschaffen.

Motiviert durch die Liebe zu seinem Heimatort, sein Interesse 
an Geschichte und dem Wunsch, gewonnene Erkenntnisse der 
Nachwelt zu erhalten, sammelte er Exponate, Fakten und Über-
lieferungen, recherchierte in Archiven und Kirchenbüchern und 
entzifferte zusammen mit seiner Frau alte Handschriften.
In ca. 37 Einzelschriften befasste sich Manfred Beier mit den 
unterschiedlichsten Themen des Ortes Lauterbach und der nä-
heren Umgebung. Diese Monographien wurden mit eigenen Fo-
tos und Reproduktionen historischer Aufnahmen ergänzt.
Diese Broschüren wurden in fleißiger Arbeit von Siegfried Kör-
ner gestaltet, gedruckt und gebunden.

Mit seinen Recherchen und Dokumentationen hat Manfred Bei-
er ein unwiederbringliches Werk zur Erhaltung und Wahrung 
historischer Fakten und Zusammenhänge seiner Heimat ge-
schaffen. Nachfolgende Generationen können diesen Fundus 
nutzen und darauf aufbauen.

Mit Weitblick sorgten die Herren Beier und Körner dafür, dass 
jeweils ein Exemplar der Stadtbibliothek Stolpen, dem Archiv 
der Kirche Lauterbach, der Landesbibliothek Dresden und der 
Nationalbibliothek in Leipzig übergeben wurde.
Der Kultur- und Bürgerverein möchte im Erbgericht Lauterbach 
einen Archivraum zur Aufbewahrung dieser und anderer Samm-
lungen einrichten, vielleicht hat die Stadt Stolpen in naher Zu-
kunft die Mittel, dieses Vorhaben zu unterstützen.

In einfühlsamer Weise wurde dem 90-jährigen Manfred Beier 
in einer, auf sein Leben und sein Wesen abgestimmten Art ge-
dankt.

Der Vereinsvorsitzende Ralph Trojahn würdigte in seiner An-
sprache und einer Präsentation das Schaffen von Manfred Bei-
er. Pfarrer Albert ergänzte die Würdigung mit seinen Worten, 
gewürzt mit passenden Zitaten großer Denker. Er stellte auch 
fest, dass die Jugend, für die Geschichte so wichtig ist, leider 
nicht vertreten war.
Es ist ein hohes Gut, Geschichte im Zwiegespräch mit Zeitzeu-
gen zu erfahren und zu ergründen. Der Wert dieser Möglichkeit 
wird leider oft erst erkannt, wenn die Wissensträger nicht mehr 
unter uns weilen.

Die Basteifüchse Ralph Trojahn und Helmar Nestroy stimmten 
Lieblingslieder vom Jubilar an und wurden durch den Gesang 
der zahlreich erschienen Gäste unterstützt. Vereinsmitglieder 
sorgten mit Kaffee und einem sehr reichhaltigen Kuchenange-
bot (aus eigener „Herstellung“) für das leibliche Wohl.

Ein großes Dankeschön an die Mitglieder des Kultur- und Bür-
gervereins für alle Mühen die diese Veranstaltung ermöglichten.

Ehre wem Ehre gebührt - idealerweise noch zu Lebzeiten.
Euch ist dies hervorragend gelungen!

R. Sommer

Jubilare

Unseren Jubilaren, die in der Zeit vom 5. Mai bis  
1. Juni Geburtstag haben, gratulieren wir ganz herzlich  

und wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel Freude 
im neuen Lebensjahr:

Herr Dieter Petschel am 07.05. zum 80. Geburtstag

Maik Hirdina Sven Böhmer
Bürgermeister Ortsvorsteher

Wir laden ein zum Konzert mit Jelena Herder ins 
Gottlöbergut nach Lauterbach!
Termin: 11.06.2023
Beginn: 19:00 Uhr
Einlass: 18:30 Uhr

Eintritt: 12 €

Vorverkauf bei:
projekt LEBEN e.V.
Touristinfo Stolpen
Pfarramt Großharthau
Kontakt:
projekt LEBEN e.V., 
Dorfstraße 110, 
01833 Stolpen
projektleben@gmx.net

t ro tz ig .

L I E B E N D

« Eine zerbrechlich-schöne,
vor Lebensfreude strotzende Kunst. »

www.jelenaherder.de www.kunstzumleben.org

Anzeige(n)

Danke
möchten wir all denen sagen,
die uns anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
mit so vielen Glückwünschen, Geschenken, Blumen und
einer schönen Ranke erfreuten. Ein ganz besonderer 
Dank gilt unseren Kindern und Enkelkindern, die tatkräftig 
zur Mitgestaltung unseres Festes beigetragen haben.  
Herrn Albert danken wir sehr für die feierliche Einsegnung.

Wolfgang und Monika Brückner
Lauterbach, im April 2023
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Frühjahrsputz in Rennersdorf-Neudörfel
Auch in diesem Jahr war es wie-
der soweit und der Dorf und 
Heimatverein Rennersdorf-Neu-
dörfel e. V. hat auf dem Dorfplatz 
und im ehemaligen Gasthof Mül-
ler geputzt und alles in Ordnung 
gebracht.
Am 25. März trafen sich die Mit-
glieder und starteten in Gruppen 
die jeweiligen Aufgaben: der 
Dorfplatz wurde für die Einwei-
hung der Osterkrone auf Vorder-
mann gebracht; in Küche und 
Gaststube wurden Fenster und 
Boden geputzt und alles aus dem 
Winterschlaf befreit. Auch der 

Saal durfte nicht fehlen. Hier ging es den Spinnweben und der Un-
ordnung an den Kragen.
Um alle fleißigen Helfer bei Laune zu halten, gab es ein deftiges 
Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.
Der Vorstand des Vereines bedankt sich bei allen, die uns unter-
stützt haben und natürlich bei den anwesenden Mitgliedern.

Liebe Einwohner von Rennersdorf,

Neudörfel und den benachbarten

Orten 

Wir laden Euch recht herzlich ein, an Himmelfahrt 

zum gemeinsamen Feiern vorbei zu kommen.

Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023 ab 10:00 Uhr

Ort:    ehem. Gasthof Müller in Rennersdorf/ Ndf.

Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen,

Gegrilltem und kalten Getränken gesorgt sein.

Euer Dorf und Heimatverein Rennersdorf-Neudörfel e.V.

Beteiligung an der Baumpflanzaktion  
der Feuerwehr Rennersdorf

Am 15. April 2023 nahm der Dorf und Heimatverein Rennersdorf- 
Neudörfel e. V. an der Baumpflanzaktion der Rennersdorfer Feuer-
wehr teil.
350 Esskastanien wurden in der Buschmühle gepflanzt. Dadurch 
leisteten wir einen Beitrag zur Erhaltung unserer schönen Natur 
rund um Rennersdorf.
Der Dorf und Heimatverein hofft, so eine Aktion im Herbst noch 
einmal unterstützen zu können, denn es hat wirklich allen viel 
Spaß gemacht.
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Große Baumpflanzaktion in Rennersdorf-Neudörfel

Die Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und der Heimatverein von 
Rennersdorf-Neudörfel haben am Samstag, dem 15. April 2023 
eine große Baumpflanzaktion durchgeführt. Im Wald an der 
Buschmühle wurden 350 Esskastanien angepflanzt. Unter Anlei-
tung des Revierförsters Herr Fleischer erfuhren wir viele interesan-
te Dinge über unseren Wald. Bei optimalen Pflanzwetter wurden 
die neuen Bäume zügig in den Boden gebracht, was allen sehr viel 
Spaß bereitete.
Unterstützt wurden wir von unserem Bürgermeister Herr Hirdina 
und dem Sachsenforst.
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer, die mit ihrem Engagement 
unserem Dorf und unsere Heimat wieder etwas lebenswerter ge-
macht haben und auch etwas für den Klima-und Naturschutz getan 
haben.
Wir danken dem Heimatverein für die leckere Bewirtung zum Mittag.

M. Mager
Stellv. Wehrleiter, Rennersdorf-Neudörfel

Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten 
sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu 
begreifen.
(Tagore 1861-1941)
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Ev.-Luth. Kirchgemeinde „Stolpener Land“
Monatsspruch Mai:
Weigere dich nicht, dem Bedürftigen 
Gutes zu tun, wenn deine Hand es ver-
mag.
Sprüche 3,27

UNSERE GOTTESDIENSTE
7. Mai - Kantate
10.00 Uhr Langenwolmsdorf - Gottesdienst
14. Mai - Rogate
10.00 Uhr Altstadt - Gottesdienst
18. Mai - Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr Helmsdorf, Wilschdorfer Str. 30 - Gottesdienst un-

ter freiem Himmel mit anschließendem Imbiss. Bei 
schlechtem Wetter treffen wir uns in der Stadtkirche 
Stolpen.

21. Mai - Exaudi
09.30 Uhr Festzelt Langenwolmsdorf - Festgottesdienst zu 800 

Jahre Langenwolmsdorf
28. Mai - Pfingstsonntag
10.00 Uhr Langenwolmsdorf - Familiengottesdienst
29. Mai - Pfingstmontag
09.30 Uhr Stolpen auf der Burg - Regionalgottesdienst
4. Juni - Tinitatis
10.00 Uhr Altstadt - Gottesdienst

TERMINE
800 Jahre Langenwolmsdorf
Volksliedersingen - Fröhlich soll mein Herze springen
21. Mai 2023 | 16.00 Uhr | Dorfkirche Langenwolmsdorf
Wenn an Geburtstagen gemeinsame Lieder angestimmt werden, 
erfreuen sich der Jubilar und auch seine Gäste am Klang der Musik. 
So soll es auch zum Abschluss des Festwochenendes anlässlich 
des 800. Jahrestages der urkundlichen Ersterwähnung von Lan-
genwolmsdorf sein.
Dazu lädt der Stolpener Kirchenchor am Sonntag, dem 21. Mai 
2023 alle Einwohner und seine Gäste zum großen Volksliedersin-
gen in die Langenwolmsdorfer Kirche ein. Es erklingen Volks- und 
Heimatlieder zum Hören und Mitsingen.
Um den musikalischen Abschluss des Festwochenendes zu einem 
besonderen Highlight werden zu lassen, sind besonders alle ehe-
maligen sangesfreudigen Mitglieder des Langenwolmsdorfer Hei-
matchores eingeladen, die Stolpener Sängerinnen und Sänger zu 
unterstützen. Auch alle anderen Musikbegeisterten sind herzlich 
willkommen.
Die letzte gemeinsame Probe findet am 11. Mai um 19.30 Uhr im 
HuGO Langenwolmsdorf, Bergstraße 7 statt.
Bei Fragen dazu wenden sie sich gern an unsere Kantorin Anke 
Klaus (035973/160196).

Matthias Haßpacher

Burggottesdienst am Pfingstmontag
29. Mai | 9:30 Uhr | Burg Stolpen
Pfingsten - Menschen, die ganz unterschiedlich geprägt sind, kom-
men zusammen und werden eins im Hören auf Gottes Wort. Das 
feiern und erleben wir auch dieses Jahr: alle Gemeinden unseres 
Kirchgemeindebundes treffen sich am Pfingstmontag um 9:30 Uhr 
auf der Burg Stolpen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Las-
sen Sie sich recht herzlich dazu einladen! Wir freuen uns auf die 
geistliche Gemeinschaft im Gebet, kräftigen Gesang zur Ehre Got-
tes und eine Predigt von OLKR Dr. Thilo Daniel.

Jubilare

Unseren Jubilaren, die in der Zeit vom 5. Mai bis  
1. Juni Geburtstag haben, gratulieren wir ganz herzlich  

und wünschen Gesundheit, Wohlergehen sowie viel Freude 
im neuen Lebensjahr:

Herr Werner Lorenz am 28.05. zum 80. Geburtstag

Maik Hirdina Renate Tittel
Bürgermeister Ortsvorsteherin

Kzenon - Fotolia
Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Ihre Anzeige.

Damit unsere

Leser sie finden.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
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Konzert mit Jelena Herder
11.06.2023 | 19:00 Uhr | Gottlöbergut Lauterbach
Vorverkauf bei projekt LEBEN e. V. oder in der Touristeninformation 
Stolpen
Preis: 12 €

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Lauterbach-Oberottendorf

Wir laden Sie herzlich zu folgenden Gottesdiensten ein
Sonnabend, 6. Mai
16:00 Uhr Oberottendorf Konzert mit dem Hohwaldchor
Sonntag, 7. Mai - Kantate
10:00 Uhr Lauterbach Familiengottesdienst gestaltet 

durch den Kindergarten
Sonnabend, 13. Mai
19:00 Uhr Rückersdorf Tischabendmahl der Konfirman-

den, Eltern, Paten und Kirchvorste-
her

Sonntag, 14. Mai - Rogate
10:00 Uhr Lauterbach Festgottesdienst zur Konfirmation
Donnerstag, 18. Mai - Himmelfahrt
10:00 Uhr Bühlau Regionalgottesdienst mit anschlie-

ßendem Mittagessen
Sonntag, 21. Mai - Exaudi
14:00 Uhr Oberottendorf Gottesdienst in der Schäferei Klose 

mit anschließendem Kaffeetrinken
Sonntag, 28. Mai - Pfingstsonntag
09:00 Uhr Lauterbach Gottesdienst
Montag, 29. Mai - Pfingstmontag
09:30 Uhr Stolpen Regionalgottesdienst auf der Burg 

Stolpen

Unsere Zusammenkünfte
Gesprächskreise:
20:00 Uhr Lauterbach Montag, 29.05.
Offener Frauenkreis:
09:00 - 11:15 Uhr Lauterbach Mittwoch, 10.05. und 24.05.
Frauendienst:
14:00 Uhr Lauterbach Mittwoch, 31.05.
Chorproben nach Vereinbarung im Wechsel in Lauterbach/Oberot-
tendorf!
19:00 Uhr Monta

Kath. Kirchgemeinde „St. Michael“
Die Gottesdienste der Kath. Kirchengemeinde, Stolpen finden an 
folgenden Sonntagen in der Ev.-Kirche St. Katharinen in Helms-
dorf statt:
Sonntag 07.05.2023 8.30 Uhr
Sonntag 14.05.2023 8.30 Uhr
Christi Himmelfahrt - 
Donnerstag 18.05 2023 10.15 Uhr
Sonntag 21.05.2023 8.30 Uhr
Pfingstsonntag 28.05.2023 8.30 Uhr
Pfingstmontag 29.05.2023 8.30 Uhr in Neustadt

Bitte beachten Sie die Vermeldungen bzw. die Homepage. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis.

Alle weiteren Informationen oder auch kurzfristige Änderungen er-
halten Sie auf unserer Internetseite
www.katholische-kirche-neustadt.info oder
www.kath-kirche-pirna.de

Apothekenbereitschaftsdienst
Die diensthabenden Apotheken erfahren Sie wie folgt:
• www.aponet.de
• www.apotheken.de
• 0351 501210 (Rettungsleitstelle)
• 0800 0022833 (aus dem Festnetz)
• 22833 (von Mobiltelefon)
• Tageszeitung (SZ)
• Notdienstkasten an jeder Apotheke

Arztbereitschaft
Zu erfragen unter: Tel. 116117

Tierärztlicher Bereitschafts- und Notdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst:
Die diensthabenden Tierärzte erfahren Sie wie folgt:
- https://www.landratsamt-pirna.de/veterinaerdienst-aktu-

ell.html
- www.tierarzt-stolpen.de
Notfallservice der Tagesklinik für Kleintiere Stolpen, Tel. 
035973 2830:
wochentags: 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, samstags: 8.00 Uhr -  
17.00 Uhr
(mit telefonischer Anmeldung)

Müllentsorgung
Restabfall 15.05. 30.05.
Papier 03.05. 31.05.
Gelber Sack 10.05. 24.05.
Bioabfall 04.05. 10.05. 17.05. 24.05. 01.06.

Danke schön
Wir hatten am 16. März 2023 die Möglichkeit, unseren langjähri-
gen Ergotherapeuten, Herrn Mann, in seiner Praxis in Neustadt zu 
besuchen.
Herr Mann erzählte uns viel Wissenswertes über seinen anspruchs-
vollen Beruf. Wir erhielten zahlreiche Informationen zum Berufs-
bild Ergotherapeut. Außerdem konnten wir uns alle Praxisräume 
mit den verschiedensten Behandlungsmöglichkeiten ansehen und 
Therapiegeräte ausprobieren. Wir möchten uns auf diesem Wege 
recht herzlich bei Herrn Mann für den interessanten Vormittag und 
die vorzügliche Bewirtung bedanken und wünschen Herrn Mann 
weiterhin zufriedene Patienten.

Die Werkstufenschüler und Lehrer der Dr. Pienitz-Schule Pirna,
Außenstelle Polenz

Besuch im Parkhotel Bad Schandau
Wir, die Schüler der 9. Klasse der 
Schule zur Lernförderung Ehren-
berg, haben schon durch Prakti-
kas, „schau-rein“-Wochen und 
unseren berufspraktischen Tag 
donnerstags in den Schulwochen 
verschiedene Berufe kennenge-
lernt.
Zurzeit führen wir den fächerver-
bindenden Unterricht zum The-
ma „Knigge“ durch.
Deshalb hat Frau Fiebig, unse-
re Berufseinstiegsbegleiterin, 
einen Besuch im Parkhotel Bad 
Schandau organisiert. Wir lern-
ten die verschiedenen Bereiche 
des Hotels kennen. Anschlie-
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Junge Menschen für ein politisches  
Freiwilligenjahr gesucht

Noch bis zum 15. Mai 2023 können 
sich Jugendliche aus ganz Deutschland 
für ein politisches Freiwilligenjahr in 
Sachsen bei der Sächsischen Jugend-
stiftung bewerben. Junge Menschen 
schauen im FSJ Politik hinter die Kulis-
sen von politischer Bildung, politisch 
agierenden Einrichtungen wie auch 
Politik direkt und werden selbst aktiv.
„MACHEN statt MECKERN!“: so lautet 
die Aufforderung an junge Leute, die 

Politik verstehen lernen und sich für die Gesellschaft engagie-
ren wollen. Gelegenheit dazu gibt es in einem politischen Frei-
willigenjahr in Sachsen.
Diese besondere Form des Freiwilligen Sozialen Jahres ist eine 
einzigartige Möglichkeit für junge Menschen, sich in die poli-
tische Arbeit einzubringen und wertvolle Erfahrungen zu sam-
meln. Während des Jahres werden die Teilnehmenden in ver-
schiedenen Bereichen der politischen Arbeit eingesetzt, wie 
beispielsweise in Gedenkstätten, der politischen Bildung oder 
in der öffentlichen Verwaltung. Sie unterstützen bei der Organi-
sation von Veranstaltungen, der Durchführung von Recherchen 
und Analysen, der Erstellung von Publikationen und vielem 
mehr.
Das FSJ Politik richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen 
16 und 27 Jahren, die sich für politische Themen interessieren 
und sich aktiv in diesem Bereich engagieren möchten. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein monatliches Ta-
schengeld von 330 € und sind sozialversichert. Der neue Jahr-
gang startet zum 01. September 2023.
Die Sächsische Jugendstiftung wurde vor 20 Jahren auf Be-
schluss des Sächsischen Landtags gegründet. Ihr Hauptziel 
besteht darin, junge Menschen für sinnstiftendes Engagement 
zu begeistern. Dabei legt die Stiftung besonderen Wert auf die 
Förderung von politischer Bildung, sozialer Kompetenz sowie 
globaler und lokaler Solidarität - wichtige Säulen für eine funkti-
onierende Gesellschaft. Die Sächsische Jugendstiftung initiiert 
eigene Programme und unterstützt zudem gezielt Initiativen, 
die im Freistaat Sachsen wirken und verwurzelt sind.

Peggy Stockhowe, Programmleiterin FSJ Politik
Sächsische Jugendstiftung
Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden
Telefon: (0351) 3237190-11, Telefax: (0351) 3237190-9
Internet: www.saechsische-jugendstiftung.de
E-Mail: fsj-politik@saechsische-jugendstiftung.de
Geschäftsführerin: Andrea Büttner
Stiftungsaufsicht: Landesdirektion Sachsen (DD21-2245/207)

ßend haben wir einen Tisch eingedeckt, Servietten gefaltet und 
Tischmanieren besprochen. Als Überraschung gab es zum Schluss 
ein leckeres Mittagessen.
Für den schönen, abwechslungsreichen Unterrichtstag möch-
ten wir uns bei dem Team vom Parkhotel und besonders bei Frau  
Uszakiewicz bedanken.

Elke Trenkner
Klassenlehrerin

„Diesen Workshop muss es unbedingt  
weiterhin geben!“ Sebnitzer Gymnasiasten  

debattieren in Prag
Mit diesem Feedback endete am 17. März 
2023 die dreitägige deutsch-tschechische Ju-
gendbegegnung „Über Grenzen sprechen“ in 
Prag. Nach pandemiebedingter Projektpause 
ließ das Thema Corona und die Folgen die Teil-
nehmenden nicht los, und so demonstrierten 
sie ihre Diskussionskultur in der öffentlichen 
Abschlussdebatte zum Thema „Soll für alle Bürger der EU ein ver-
pflichtendes soziales Jahr eingeführt werden?“ im Verbindungs-
büro des Freistaates Sachsen in Prag, das unser aufmerksamer 
Gastgeber war. Schirmherr des Projektes ist der Präsident des 
Sächsischen Landtags Dr. Matthias Rößler.
Mit 24 Schülerinnen und Schülern von vier Schulen aus zwei Län-
dern in einer Stadt - so kann man dem Projektnahmen nur gerecht 
werden. Die Sebnitzer, Rumburker, Liberecer und Zittauer erlern-
ten und vertieften ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Debattie-
ren. Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und Muttersprachen 
meisterten sie diese Aufgabe hervorragend, auch dank der herzli-
chen und höchst erfahrenen Mentorschaft unserer Initiatorin Anke 
May.
Neben einem anspruchsvollen Workshop-Programm, das sich von 
leichteren Übungsthemen über sprachliche Trainingseinheiten 
bis zur Abschlussdebatte steigerte, rückten die Teilnehmer auch 
untereinander näher. „Selbst wenn man bei einem Thema unter-
schiedlicher Ansicht sein sollte, so entstanden noch nie so schnell 
Freundschaften wie im Zuge dieses Projektes“, so eine Teilneh-
merin. Der interkulturelle Austausch und die Sprachkenntnisse 
wurden natürlich auch beim gemeinsamen Erkunden der tschechi-
schen Hauptstadt gefördert.
Alle, die dabei waren, empfanden auch wegen der aktuellen Lag 
in Europa die besondere Symbolkraft dieses Zusammenkommens 
und wünschen sich eine Fortsetzung. Das Projekt prägt fortwäh-
rend das demokratische Denken der Jugendlichen, es bereichert 
den Unterricht sowie die Projektarbeit an den teilnehmenden 
Schulen. Gleichzeitig wird ein angemessenes Umgehen miteinan-
der in der sprachlichen Auseinandersetzung geübt. Aus dem Kon-
takt zwischen deutschen und tschechischen Debattierenden ent-
steht ein nachhaltiger Austausch. Für die Förderung des Projektes 
danken wir dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie dem 
Jugendfonds „BadHoSe“ der aus Mitteln von „Demokratie leben!“ 
und aus Mitteln des Freistaates Sachsen finanziert wird.

Jenna Okdeh, Sarah Neumann, Marlena Puchelt, Nina Sucher, 
Lukas Adam und Tom Cervinka
Goethe-Gymnasium Sebnitz

STADT.LAND.CASH! - bis zu 500€ für dein Projekt
Jugendliche aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
dürfen im Jugendfonds „Stadt.Land.Cash!“ entscheiden, welche 
Jugendprojekte gefördert werden. Auch im Jahr 2023 können für 
Projekte und Aktionen in unserem Landkreis wieder Fördermittel 
von bis zu 500 € unkompliziert von jungen Menschen im Alter von 
14 bis 27 Jahren beantragt werden.
Seit 01.03.2023 ist das Flexible Jugendmanagement des Jugend-
ring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V. die neue Fach- und 
Koordinierungsstelle von diesem Jugendfonds.
Ansprechpartnerinnen hierfür sind Vivien Loibl und Lisa Insten-
berg.
Die Jugendlichen, die über den Antrag entscheiden, treffen sich re-
gelmäßig in drei Jurygruppen in Pirna, Dippoldiswalde und Freital 
und werden dabei von den Trägern Pro Jugend e.V., dem Kinder- 
und Jugendhilfeverbund Freital e.V. und uns begleitet.
Der Jugendfonds „Stadt.Land.Cash!“ ist ein Projekt im Rahmen 
der „Partnerschaften für Demokratie“ im Landkreis Sächsische 
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Schweiz-Osterzgebirge und wird gefördert durch das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ sowie aus Mitteln des Freistaates 
Sachsen.
Die Antragstellung ist bei uns ab sofort möglich und wir freuen uns 
sehr, wenn auch in diesem Jahr zahlreiche Projektanträge bei uns 
ankommen.
Hast du oder hat euer Verein also eine Idee für ein Projekt, das 
Menschen verschiedenen Alters zusammenbringt, euer ehrenamt-
liches Engagement in der Vordergrund rückt oder ein respektvolles 
Miteinander fördert? Dann kontaktiert uns gerne.
Die Jurys freuen sich auch immer sehr über Zuwachs. Bist du im 
Alter zwischen 14 und 27 Jahren und hast Interesse als Mitglied 
einen Blick hinter die Kulissen der Juryarbeit zu werfen, dann mel-
de dich bei uns.
Informationen zu den Jurygruppen und weitere Informationen zum 
Jugendfonds findet ihr auf der Projektwebsite 
www.stadt-land-cash.de oder sprecht uns einfach di-
rekt an.

Vivien Loibl unter 0173 1677441 oder 
vivien.loibl@jugend.ring.de
Lisa Instenberg unter 0151 18998868 oder 
lisa.instenberg@jugend-ring.de

V.i.S.d.P. Lisa Instenberg und 
Vivien Loibl

Anzeige(n)

Kostenlose Angebote für Senioren, 
Pflegebedürftige und deren  

Angehörige in Sachsen
Seit 2015 gibt es in Bereich der Philippuskirchge-
meinde Menschen, die sich im Rahmen eines All-
tagsbegleitungsprojektes Zeit für andere nehmen. 

Zeit, um zuzuhören, sich auszutauschen, zu helfen, miteinander 
Schönes zu erleben ... Gemeinsame Zeit, die das Leben reicher 
macht, sowohl das der begleiteten Senioren als auch das der Be-
gleiter.
Alltagsbegleiter besuchen Senioren, fahren sie zum Arzt oder zum 
Einkaufen, spielen mit ihnen (z. B. Karten), lesen vor, begleiten 
auf Spaziergängen, zu Konzerten oder anderen Veranstaltungen, 
organisieren Ausflüge, übernehmen das Bedienen der Gäste bei 
Geburtstagsfeiern und anderes mehr.
Die gemeinsame Zeit wird jeweils nach den Wünschen und Bedürf-
nissen der begleiteten Person und nach den Möglichkeiten des Be-
gleiters gestaltet. Sie läuft in der Praxis unterschiedlich ab, wurde 
und wird von den Senioren bisher aber immer sehr geschätzt.
Die Begleiter arbeiten ehrenamtlich und bekommen eine Auf-
wandsentschädigung von 40 Euro pro Monat für 16 erbrachte 
Stunden. Sie können aber auch weniger Stunden mit anteilig ver-
ringerter Entschädigung abrechnen. Maximal werden ihnen mo-
natl. 80 Euro für 32 geleistete Stunden erstattet. Diese Aufwands-
entschädigung wird von der Sächsischen Aufbaubank finanziert 
und ist nicht steuerpflichtig.
Weiter gehört zu den Projektbedingungen, dass ein Alltagsbeglei-
ter bis zum 2. Grad mit der begleiteten Person weder verwandt 
noch verschwägert sein und diese keinen Pflegegrad haben darf.
Senioren, die schon einen Pflegegrad haben, müssen deshalb 
aber nicht auf die Zuwendung eines Begleiters verzichten, sondern 
können diese im Rahmen der Nachbarschaftshilfe bekommen.
Nachbarschaftshelfer entlasten Angehörige von zu Pflegenden, 
indem sie sich z. B. für einige Stunden um den Pflegebedürftigen 
kümmern, damit Angehörige dringend Nötiges erledigen oder 
auch mal etwas für sich selber tun können. Ansonsten ist Nach-
barschaftshilfe inhaltlich nicht von der Alltagsbegleitung zu unter-
scheiden.
Die Kosten der Nachbarschaftshilfe übernimmt die Pflegekasse. 
Nachbarschaftshelfer rechnen ihre Stunden über die zusätzli-
chen Betreuungsleistungen ab, die jedem Pflegebedürftigen (ganz 
gleich, welchen Pflegegrad er hat) in Höhe von 125 Euro monat-
lich zur Verfügung stehen. Dieses Geld zahlen die Pflegekassen 
weder dem Pflegebedürftigen selbst noch helfenden Verwandten 
aus. Die zusätzlichen Betreuungsleistungen sind fremden Helfern 
vorbehalten (Nachbarschaftshelfern, Pflegediensten und anderen 
professionellen Seniorenhelferdiensten).
Professionelle Anbieter haben einen Stundensatz von ca. 30 Euro. 
Nachbarschaftshelfer arbeiten für 10 Euro pro Stunde und haben 
daher dreimal so viel Zeit für zu Pflegende und zur Entlastung von 
deren Angehörigen.
Wie die Alltagsbegleiter, so dürfen auch Nachbarschaftshelfer bis 
zum 2. Grad nicht mit der betreuten Person verwandt oder ver-
schwägert sein. Sie können maximal 40 Stunden im Monat bei der 
Pflegekasse abrechnen. Für Ihre Anerkennung als Nachbarschafts-
helfer ist die Teilnahme an einem kostenlosen Vorbereitungskurs 
(5x 90 Minuten) nötig, der an ein oder zwei Tagen absolviert wer-
den kann.
Fahrtkosten sind in beiden Angeboten nicht enthalten.
Wer sich für Alltagsbegleitung oder Nachbarschaftshilfe interes-
siert, ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden (Tel.: 035975 
848810, E-Mail: s.wachler@posteo.de). Gerne können Sie auch 
jemanden benennen, von dem Sie begleitet werden möchten.
Eine Sozialpädagogin aus Lohmen (bereits Rentnerin) hat noch 
freie Kapazitäten, um sowohl als Alltagsbegleiterin als auch als 
Nachbarschaftshelferin zu arbeiten und kann gerne über mich an-
gefragt werden.

S. Wachler-Doehring, Projektkoordinatorin Alltagsbegleitung

„Mit mir ist 
Ihr Immobilien-
verkauf 
 erfolgreich.“

Anett Schulz ist für Sie da.
Telefon: 0351 455-77172
Mobil: 0173 3899829
E-Mail: anett.schulz@  
sparkasse-dresden.de

Mehr unter:
www.ostsaechsische-
sparkasse-dresden.de/
immobilie_verkaufen
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Herzliche Einladung 

25 Jahre Förderschule in PolenzWir feiern  
am 3. Juni 2023! 

 
 

10:00 Uhr  
Eröffnung in der 

Turnhalle mit  
musikalischem  
Angebot und  

den Jonglierkids 
 

10 – 14:00 Uhr  
Tag der offenen Tür

Viele Höhepunkte  
erwarten Sie! 
 
Präsentation  
unseres Hauses mit: 

• Schulführung 

• Vorstellung von  
  Unterrichtsinhalten 

• Bastelangeboten 

• Verkauf unserer Kerzen 

• Kleiner Basar  
  mit Schülerarbeiten 

• Kaffeetafel 

• Imbiss und 
  Getränkeangebot 

 

Wir freuen uns auf Sie!
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Information des Kreissportbundes Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge vom 17. April 2023  

Überraschungssieger jubeln bei der Sportgala
Die „Sportler des Jahres“ 2022 im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind gekürt. 
Bei der Sportgala der Sportgala von Kreissport-
bund und Sächsischer Zeitung am Sonnabend, 

dem 15. April 2023, in Wilsdruff mit vielen Ehrengästen aus Politik 
und Wirtschaft wurden die 30 Nominierten ausgezeichnet und die 
Siegerpokale an die drei Bestplatzierten überreicht.
Das Endergebnis der Wahl ergab sich jeweils zur Hälfte aus den 
Stimmanteilen von Online-Voting des Kreissportbundes und Tipp-
scheinen sowie aus der Punktevergabe einer 20-köpfigen Jury.

Eine faustdicke Überraschung gab es gleich bei der ersten Ehrung. 
Denn „Sportlerin des Jahres“ wurde erstmals Tina Krause vom SV 
Wesenitztal. Die 25-Jährige hatte 2022 in der Leistungsklasse II 
den Sachsenmeister-Titel im Einzel geholt und sicherte sich mit 
der Mannschaft Silber bei den Landesmeisterschaften.
Platz zwei bei den Sportlerinnen ging an Titelverteidigerin Jessi-
ca Degenhardt vom RRC Altenberg. Die international erfolgreiche 
Rennrodlerin lag in der Gesamtwertung noch Line-Dance-Welt-
meisterin Léonie Sygo vom TSC Silberpfeil.
Biathlet Justus Strelow von der SG Stahl Schmiedeberg wurde 
dann zum „Sportler des Jahres“ 2022 gekürt. Er errang 2022 nicht 
nur EM-Bronze im Single-Mixed-Staffel, sondern war heimste auch 
im Weltcup erstmals Podestplätze. Da er mit seiner Lebensgefähr-
tin derzeit im langeplanten Urlaub auf den Philippinen weilte, 
konnte Strelow leider nicht bei der Ehrung in der Saubachtalhalle 
dabei sein. Er schickte den rund 330 Galagästen am Abend aber 
eine Grußbotschaft per Video.
Silber schnappte sich bei seiner ersten Teilnahme das 18-jährige 
Kugelstoß-Ass Lukas Schober von der SG Weißig 1861. Axel Jungk, 
der Vize-Olympiasieger im Skeleton vom BSC Sachsen Oberbären-
burg wurde Dritter.
Richtig knapp war das Rennen um den Titel „Mannschaft des Jah-
res“. Im spannendsten Wettbewerb um die Wählerstimmen setzte 
sich Zweitliga-Vizemeister und WM-Teilnehmer „Art Inspiration“ 
vom Verein Tanzteam Wilsdruff erstmals durch.

Die Formation, die in ihrem Sport, Jazz Modern Contemporary, 
schon seit mehreren Jahren erfolgreich tanzt, beendete mit ihrem 
Titel die bisher längste Siegesserie bei dieser Sportlerwahl. Denn 
nach zehn Siegen in Folge musste sich das Bobteam vom doppel-
ten Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich nun mit dem Bron-
zeplatz begnügen.
Platz zwei ging an das Frauenteam vom in der Saison 2021/22 un-
geschlagenen Handball-Verbandsliga-Meister SSV Heidenau, das 
insgesamt auch die zweitmeisten Stimmen ergattern konnte.
Überhaupt nahmen vergleichsweise viele Sportfans an der Sport-
lerumfrage teil - insgesamt 12.572. Seit der Fusion der beiden 
Kreissportbünde Sächsische Schweiz und Weißeritzkreis vor fast 
15 Jahren machten einzig bei der Wahl der „Sportler des Jahres“ 
2009 mehr mit.

Mit 1.337 Stimmen gingen dieses Mal die meisten Stimmen bei 
der Umfrage an „Art Inspiration“ vom Tanzteam Wilsdruff. Damit 
räumte die „Mannschaft des Jahres“ auch noch den Publikums-
preis bei der Sportgala ab. Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother 
freute sich sehr, dass gleich zwei Preise an einen Wilsdruffer Kan-
didaten gingen und jubelte mit den Überraschungssiegern.

Für Programmhöhepunkte sorgten zudem mit ihren Show-Darbie-
tungen die Gymnastinnen von der Abteilung Rhythmische Sport-
gymnastik vom SC Freital und die Turner von der SG Empor Pos-
sendorf. Gleich zu Beginn der Gala beeindruckte ebenfalls der 
Spielmannszug Freital mit einem musikalischen Einmarsch.
Anschließend wurden die vor zwei Wochen bei der Jugendsportler-
ehrung in Pirna gekürten Nachwuchssportler des Jahres 2022 noch 
einmal in Wilsdruff auf die Bühne geholt:

Galerie im Hofmannschen Gut
Dittersbach  offen: Sa., 11 - 16 Uhr
Seit 1998  u.n. Vereinb.

Programm 2023
Saisoneröffnung in der Galerie Hofmannsches Gut Dittersbach 
mit der Ausstellung

Zum Jubiläum 25 Jahre Sommergalerie

„Die Farbfinder“
mit
Petra Schade, Mechthild Mansel
und Constanze Hohaus
Laudatio: Herr Heinz Weißflog

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
Samstag, 6. Mai 2023, 17:00 Uhr
(bis 23. September 2023)
und gleichzeitig eine

Kabinett Ausstellung XII
„Martina Hassel - Keramik“
anschließend 18:00 Uhr

77. GALERIEKONZERT
„Tanzen & Singen“
mit Liedern von Rich. Wagner, Verdi, Rossini, Donizetti, Rich. 
Strauß
Pauline Weiche Mezzosopran Dresden
Marlies Jacob Moderation, Klavier Dresden
Änderungen vorbehalten! Bitte wenden

78. GALERIEKONZERT
„Vergiss nicht mein“
Volks und Liebeslieder in poesievollen Gewand
mit
CELLcanto
Nora Conrad Gesang u. Gitrarre
Beate Hofmann Cello u. Gesang
Samstag, 3. Juni 2023, 18:00 Uhr

DICHTERLESUNG
Carel Čapek
„Wie ein Theaterstück entsteht“
bearbeitet und gelesen von Olaf Hörbe
Musikalische Untermalung von Conni Wolf
Samstag, 15. Juli 2023, 18:00 Uhr

JUBILÄUM
„Meilensteine der Kunstgeschichte“
Künstlerhaus Hofmannsches Gut
25 Jahre Sommergalerie
mit Dr. Jördis Lademann
Vortrag mit Lichtbildern
Musik mit Conni Wolf
Samstag, 26. August 2023, 17:00 Uhr

79. GALERIE KONZERT/FINISSAGE
„Im umgekehrten Licht“
Madrigal - Jazz - Chanson
... dazu 3 Uraufführungen

mit
Vera Blaas Gesang, Gitarre Tirol
Georg Wieland Wagner Marimba, Pauken, Klavier Dresden
Samstag, 16. September 2023, 17:00 Uhr
Änderungen vorbehalten!
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Text/Fotos: Stephan Klingbeil/KSB

Skeleton-Talent Martin Krause vom BSC Sachsen Oberbärenburg so-
wie das Rennrodel-Duo Lilly-Sophie Bierast und Leandra Claus vom 
RRC Altenberg. Emely Dittrich, die Boxerin von der BSG Sebnitz konn-
te leider nicht dabei sein. Sie bereitete sich auf die U19-EM vor.
Jubel gab es abschließend noch einmal bei der großen Tombola. 
Die Verlosung mit vielen tollen Preisen rundete den gelungenen 
Galaabend ab. Mittelblockerin Lena Prestin vom Volleyball-Regio-
nalligateam des SC Freital zog die Lose.

Nach der spannenden Kür und der Bekanntgabe der Tombola-Ge-
winner klang der abwechslungsreiche von Moderator und DJ Ro-
bert Drechsler begleitete Abend mit Tanz und Musik aus. Getanzt 
und gefeiert wurde noch bis nach Mitternacht.
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Aufruf zur Teilnahme am  
Bergwiesenwettbewerb 2023

Bereits zum 20. Mal werden die schönsten Wiesen in der National-
parkregion der Sächsischen Schweiz gesucht. An dem Wettbewerb 
können sich sowohl Wieseneigentümer als auch Bewirtschafter 
beteiligen. Die Fläche muss eine Größe von mindestens 1.000 m² 
aufweisen und darf zum Zeitpunkt der Begehung noch nicht ge-
mäht sein. Die Bewertung durch eine Fachjury aus Mitarbeitern der 
Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz, der Nationalparkver-
waltung Böhmische Schweiz und des Landschaftspflegeverbandes 
erfolgt Anfang Juni. Bewertet wird das Aussehen der Wiese, die Art 
der Bewirtschaftung, die Artenvielfalt der Pflanzengesellschaft, 
die Erhaltungsmaßnahmen sowie die Verwendung des Mahdgu-
tes. Der Wettbewerb ist eine Möglichkeit für Wiesenbesitzer und 
Bewirtschafter, ihre schönste Wiesenfläche zu präsentieren und 
eine entsprechende Anerkennung zu erhalten. Damit wird auch die 
Öffentlichkeit für die Landschaftspflege sensibilisiert. Der Wert ei-
ner extensiven Bewirtschaftung für unser Landschaftsbild und die 
dahinterstehende Arbeit sollen so wieder mehr in den Mittelpunkt 
gerückt werden.

Interessenten, die ihre Wiese als „Beste Bergwiese“ der Jury vor-
stellen und bewerten lassen wollen, werden gebeten, ihre Bewer-
bung zum Wiesenwettbewerb bis zum 31. Mai 2023 unter Angabe 
von Name und Adresse (möglichst mit Telefonnummer) sowie Orts-
angabe der Fläche (Gemarkung, Flurstück) einzureichen. Die Aus-
zeichnung der Gewinner findet am 17. September 2023 auf dem 
Bergwiesenfest in Königstein-Ebenheit stattfinden. Die Bewerbung 
kann schriftlich oder telefonisch erfolgen an:
Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Alte Straße 13
01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf
Tel.: 03504 629660
E-Mail: info@lpv-osterzgebirge.de

Der Bergwiesenwettbewerb wird im Rahmen der Sächsischen Kom-
munalpauschalverordnung „Förderung des bürgerschaftlichen En-
gagements im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im 
Jahr 2023“ gefördert durch den Freistaat Sachsen auf Grundlage 
des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Geschäftsanzeigen Jetzt online buchen:
anzeigen.wittich.de

Für Kommunen, Vereine und gemeinnützige Träger besteht die 
Möglichkeit, Fördermittel für Kleinprojekte zu beantragen. Bis zum 
17.05.2023 müssen die Anträge beim Regionalmanagement Säch-
sische Schweiz vorliegen. Alle notwendigen Unterlagen und nähere 
Informationen finden Sie unter: www.re-saechsische-schweiz.de. 
Bei Fragen helfen wir Ihnen gern.
LEADER-Region „Sächsische Schweiz“, Krietzschwitzer Str. 20, 
01796 Pirna, Tel.: 03501 4704870, 
info@re-saechsische-schweiz.de

 Das Regionalbudget wird im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes (GAK)“ durch die Bundes-
republik Deutschland finanziell 
unterstützt.Das Regionalbudget wird 
mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
Grundlage des vom Sächsischen Land-
tag beschlossenen Haushaltes. 

Anzeige(n)

 

            Helfen  

            mit 

Herz.

 

            Helfen  

            mit 

Herz.

01833 Stolpen
Dresdner Straße 19 

Telefon (03 59 73) 2 49 66
bestattung-lohr@t-online.de

www.bestattung-lohr.de

Netten Eigentümer gesucht, 
der sein Haus oder Grundstück in 
liebevolle Hände geben möchte. 

Tel.: 0173 - 3 67 73 19
E-Mail: fa.manthey@gmx.de 

Ihr Medienberater vor Ort

03535 489-168
Mobil: 0171 3147542 | Fax: 03535 489-239

matthias.riedel@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Matthias Riedel

www.hotel-breitenbacher-hof.de
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Elly Winter
† 30.03.2023

Herzlichen Dank
für die zahlreichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, 
für die lieben geschriebenen und gesprochenen Worte,  

für die  Zuwendungen, für die Begleitung auf dem letzten Weg,  
für die tröstenden Worte von Pfarrer Herrn Prüfer, 
 für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier  

durch das Bestattungsunternehmen LOHR.  
 Ein besonderer Dank gilt dem Pflegepersonal des Wohn- 
  bereiches 3 im Pflegeheim der Volkssolidarität Stolpen,  
 sowie dem Pflegepersonal des ASB Stolpen.

In Liebe und Dankbarkeit
Sohn Berndt mit Familie

Tochter Gerlinde mit Familie
im Namen aller Angehörigen 

Lauterbach, im April 2023

Wir bedanken uns sehr für die große UnterWir bedanken uns sehr für die große Unter
stützung und die liebevolle Versorgung und stützung und die liebevolle Versorgung und 
Betreuung, die ihm in den letzten Jahren Betreuung, die ihm in den letzten Jahren 
zuteil wurde sowie bei allen Mitwirkenden zuteil wurde sowie bei allen Mitwirkenden 
für die würdevoll gestaltete Abschiedsfeier.für die würdevoll gestaltete Abschiedsfeier.

Horst Lehmann

In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit
Seine Ehefrau Erna
Tochter Marion und Familie

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen 
ist die Spur, die seine Liebe in unseren Herzen 
zurückgelassen hat.           (Albert Schweitzer)

im Leben Achtung und Freundschaft im Leben Achtung und Freundschaft 
schenkten, ihn auf seinem letzten Weg schenkten, ihn auf seinem letzten Weg 
begleitet und uns ihr Mitgefühl und ihre begleitet und uns ihr Mitgefühl und ihre 
Anteilnahme in so vielfältiger Weise beAnteilnahme in so vielfältiger Weise be
kundet haben.kundet haben.

Von ganzem Herzen Danke sagen wir allen Von ganzem Herzen Danke sagen wir allen 
Verwandten, Freunden, Nachbarn und BeVerwandten, Freunden, Nachbarn und Be
kannten, die meinem lieben Ehemann, 
unserem guten Vater, Opa und Uropa

Langenwolmsdorf, im März 2023Langenwolmsdorf, im März 2023

Danksagung

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht im Herzen seiner Mitmenschen.

- Albert Schweitzer -

Ute Göpfert

Wir danken herzlich und sind berührt für die vielen Zeichen
der Anteilnahme, die wir beim Abschied erfahren durften.
Es hat uns tief bewegt, spendet Trost und Kraft.

Unser besonderer Dank gilt der Arztpraxis Rasche, dem
Pflegedienst Cosel, dem Team der spezialisierten ambulanten
Palliativversorgung SAPV, der Trauerrednerin Frau Kluge
sowie dem Bestattungsunternehmen Lohr.

In Liebe:
Deine Kinder Haike, Jörg und Antje
im Namen aller Angehörigen

Abschied nehmen

Der Tod ist kein Unglück für den, der 
stirbt, sondern für den, der überlebt.

 | Karl Marx (1818 - 1883)

Die Symbolik in der Trauerfloristik Anzeige

Besonders in der Trauerfloristik kommt der Symbolkraft einzel-
ner Pflanzen eine große Bedeutung zu. Bei der Auswahl des 
Materials für Sträuße, Kränze und Gestecke sollte dies berück-
sichtigt werden.

Die Anemone steht für Erwartung, Hoffnung, Vergänglichkeit. 
Chrysanthemen dienten früher zur Abwehr dämonischer Ein-
flüsse. Wegen ihrer immergrünen Blätter gelten Buchs und Efeu 
als Zeichen der Unsterblichkeit und seit der Christianisierung als 
Symbol des Lebens in Christi. Auch das gleichnamige „Immer-
gün“hat diese Deutung. Die Kalla symbolisiert die Auferstehung 
und zugleich Hingabe und Verführung. Besonders häufig in 
Trauergestecken vertreten ist die Lilie. Sie steht für das Heilige, 
die Keuschheit, Hoffnung, Reinheit, Schönheit, Liebe, Gnade 
und Vergebung. Mit Lotus weist man auf das Ewige und die 
Unsterblichkeit hin.

Die wenig prätentiöse Margerite erinnert mit ihren Blütenblät-
tern an Tropfen und damit an vergossene Tränen oder vergosse-
ne Blutstropfen. Die Narzisse verweist auf die Verwandtschaft 
des Todes mit dem Schlaf; sie erinnert an die Auferstehung 
Christi und seinen Sieg über den Tod. In Frucht und Blatt der 
Nelke glaubte man, die Nägel der Kreuzigung zu erkennen. 
Rote Rosen stehen für das Blut Christi und weiße Sorten gelten 
als christliches Sinnbild Mariens. Von der Antike bis ins Mittel-
alter war Weiß die Farbe der Trauerkleidung. Geknickte Rosen 
stehen für ein früh abgebrochenes Leben. Die dreifarbige Blüte 
des Stiefmütterchens ist ein sinnbildliches Zeichen für die Drei-
faltigkeit. Der Frühlingsbote „Veilchen“ ruft positive Konnota-
tionen wie Hoffnung, Liebe, Treue und Demut hervor. Das zarte 
Vergissmeinnicht mag auf eine zärtliche Erinnerung, einen Ab-
schied in Liebe hinweisen. Die Weide mit ihren hängenden Äs-
ten steht für Tod, Trauer, Keuschheit, aber im frischen Grün auch 
für das Frühlingserwachen.
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familiär
sportlichkulinarisch

historisch preiswert
natürlich

Naturpark
Luftkurort

Naturpark
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sportlich
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Waischenfeld
www.waischenfeld.de  |  tourist-info@waischenfeld.bayern.de

Private Kleinanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Sportflitzer.

Amts- und Mitteilungsblatt.Jetzt online buchen: 
anzeigen.wittich.de



AnzeigenteilStadt Stolpen Nr. 5/202334 

Zu vermieten: Sonnige, ruhige 3-Zimmer-Maisonettenwohnung 
in Stolpen, 98 m² Wfl., Balkon, Keller, 3 Stellplätze. Mietbeginn 

nach Vereinbarung. Bei Interesse: Kontakt 0179 / 4958426

Thomas Immobilien
32-jährige Firmenerfahrung

Beratung, Bewertung, Verkauf
Vermietung, Hausverwaltung

Interessentendatenbank
360-Grad-Rundgänge 

Finanzierung zu Top-Konditionen
Dresdner Str. 65 · 01844 Neustadt ·  0 35 96 - 50 52 70

 info@thomas-immobilienmakler.de ·  www.thomas-immobilienmakler.de

www.nicolai-immobilien.de ·  post@nicolai-immobilien.de
Zum Kirchberg 1 ·  01900 Großröhrsdorf

Tel. 035952/288099 ·  0170/5561917

Ihr Immobilienmakler (IHK) - Profitieren Sie von meiner  
professionellen Beratung, Bewertung und Vermarktung

IN IHRER REGION
WOHNEN

Bauanträge nicht  Anzeige

ungeprüft unterschreiben
Wer baut und viel Geld investiert, sollte es nicht an Vorsicht 
mangeln lassen. Dazu gehört die sorgfältige Vertragsverhand-
lung. Im Vertrag wird das Bauvorhaben beschrieben und auch 
festgelegt, welche Pläne und Berechnungen – über den gesetzli-
chen Anspruch hinaus – vom Bauunternehmen geliefert werden 
müssen. „Bauherrenberater können dann die vorgelegten Unter-
lagen zeitnah durchzusehen und prüfen, ob sie mit den vertrag-
lichen Vorgaben übereinstimmen oder ob sich Schludrigkeiten 
eingeschlichen haben“, erklärt Thomas Penningh, Präsident des 
Verbands Privater Bauherren (VPB). „Außerdem sind die Pläne 
und Unterlagen unentbehrlich für die laufende Bau- und Qua-
litätskontrolle. Bauherren müssen sicher sein können, dass die 
Ausführung ihres Hauses den vertraglichen Abreden und recht-
lichen Vorgaben entspricht.“
Wenn Baugenehmigungsanträge von den vertraglich verein-
barten Baumaßnahmen abweichen, kann das laut VPB ver-
schiedene Gründe haben: Manchmal sieht der Vertrag nur eine 
Standardplanung vor, die auf dem konkreten Grundstück bau-
rechtlich gar nicht realisiert werden darf und erst an den gültigen 
Bebauungsplan angepasst werden muss. Manchmal attestieren 
die VPB-Berater den Firmen auch schlichtweg Nachlässigkeit. 
„Aber selbst aus objektiv wichtigen Gründen darf ein Bauun-
ternehmer nicht selbstherrlich substantielle Änderungen am 
Bauentwurf vornehmen, ohne das mit den Bauherren vorher zu 
besprechen“, konstatiert der VPB-Präsident. „Solche, für die 
Baufirmen natürlich auch unangenehmen Diskussionen müssen 
geführt werden, sonst kommt es später unweigerlich zum Streit, 
sobald die klammheimliche Änderung am Bau offenbar wird und 
eine für die Bauherren akzeptable Alternative nur noch unter 
großem Aufwand durchzusetzen ist.“

Besuchen Sie unsere Ausstellung nach vorheriger tel. Vereinbarung • www.hofmann.portas.de

Silvio Hofmann · Tel. 03 51 / 6 47 01 25
Hauptstraße 60 A · 01734 Rabenau

✓ Dauerhafter Erhalt wertvoller Holzfenster 
✓ Ohne Baustelle - meist in nur 1 Tag
✓ Kein Herausreißen, Dreck und Lärm
✓ In allen RAL-Farben und Holzdessins
✓ Wertsteigerung des Hauses

Ideal für alle
Holz-FensterHolz-Fenster

vorher

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 
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Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für den gemeindlichen
Vollzugsdienst (m/w/d)

Diese Stellenausschreibung finden Sie unter:
www.hohnstein.de/stellenausschreibungen

WIR SUCHEN

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Position 
finden Sie unter: www.hymer-alu.de/karriere

Dort können Sie den ersten Schritt machen und Ihre
Online-Bewerbung einreichen. 
Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung aber auch per Post 
oder E-Mail senden. Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co.KG
Berghausstr. 1 - 01844 Neustadt
Tel. + 49 170 708 95 47-  info@hymer-alu.de

Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort 
Neustadt in Sachsen suchen wir Sie als … 

B. ZENKER
Der Containerdienst Bernd Zenker sucht 

zur Unterstützung des Teams je einen

Berufskraftfahrer (m/w)

Mitarbeiter auf dem Recyclinghof (m/w)

zur sofortigen Einstellung, unbefristet und in Vollzeit!

Bewerbungen bitte schriftlich oder per Mail an: 
Containerdienst Bernd Zenker 

Ziegeleistr. 7 • 01833 Stolpen / OT Helmsdorf 
dagmar@zenker-containerdienst.de

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Die Grenzen 
des „Working from Home“ Anzeige

Der zunehmende Anteil der Arbeitszeit im Homeoffice wird von 
einem Großteil der Bevölkerung positiv bewertet. „Working from 
Home“ stößt aber auch an seine Grenzen.
Wer ständig „improvisiert“, mal am Küchentisch, vom Sofa oder 
sogar im Kinderzimmer arbeitet, tut sich und den anderen Fami-
lienmitgliedern auf Dauer keinen Gefallen.
Eine räumliche Trennung hilft bei der täglichen Arbeitsroutine 
ebenso wie beim „Abschalten“. In Einfamilienhäusern bietet 
es sich an, ungenutzten Raum, der häufig im Keller oder un-
ter dem Dach zu finden ist, in einen separaten Arbeitsbereich 
umzuwandeln. Beide Orte bieten Abstand vom Alltagstrubel  
und damit Ruhe.
Der Dachboden hat den Vorteil, dass über die Dachschrägen 
sehr viel Tageslicht in den Raum gebracht werden kann. „Über 
Dachfenster gelangt bis zu dreimal so viel Tageslicht in den In-
nenraum wie über Fassadenfenster“, erklären Experten.
Wer unsicher ist, ob die vorhandenen Dachfenster genügend 
Tageslicht in den Raum lassen, kann dies mit einer einfachen 
Faustformel überprüfen. Eine Fensterfläche von 20 bis 25 Pro-
zent der Grundfläche des Raumes führt in den meisten Fällen 
zu einer ausreichenden Belichtung. Weitere Info: velux.de  akz-o

Arbeitnehmer:  
Ein Recht auf Auszeit Anzeige

Arbeitnehmer haben ein Recht auf eine Auszeit. Dennoch 
kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Chefs und 
ihren Mitarbeitern, wenn es um die schönsten Wochen des Jah-
res geht. Rechte und Pflichten sind im Bundesurlaubsgesetz 
beschrieben.
Der Mindestanspruch auf Erholung beträgt für alle, die fünf Tage 
pro Woche arbeiten, insgesamt 20 Arbeitstage pro Jahr. Meist 
wird jedoch mehr Urlaub gewährt, geregelt ist dies in Tarifverträ-
gen sowie im individuellen Arbeitsvertrag.
Bei Teilzeitmitarbeitern wird der Anspruch entsprechend redu-
ziert, abhängig von ihren üblichen Arbeitstagen pro Woche. Das 
Gesetz gibt auch vor, dass Beschäftigte den Urlaub grundsätz-
lich im laufenden Jahr nehmen sollten. Resturlaub kann über-
tragen und bis 31. März des Folgejahres genutzt werden. „Aber 
auch danach verfällt Urlaub nicht automatisch – sondern nur, 
wenn der Arbeitgeber zuvor ausdrücklich darauf hingewiesen 
hat“, erklären Experten. Nicht selten passiert es, dass Mitarbei-
ter ausgerechnet im Urlaub erkranken. „Wichtig ist es in diesem 
Fall, sich um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt zu 
kümmern. Dann kann der Urlaub später nachgeholt werden“, so 
die Experten weiter.
Ein heikles Thema ist häufig die zeitliche Planung der freien Wo-
chen. Arbeitgeber können Betriebsferien ansetzen und dadurch 
die Termine teilweise vorgeben. Ansonsten empfiehlt sich eine 
frühzeitige Abstimmung der Kollegen untereinander.
Wenn alle partout zur selben Zeit verreisen möchten, muss der 
Arbeitgeber auf Basis von sozialen Kriterien wie der Zahl der 
Kinder und dem Urlaubsverhalten der Vorjahre entscheiden. Ein 
genehmigter Urlaubsantrag kann danach vom Chef nicht ohne 
Weiteres widerrufen werden. „Eine Urlaubssperre ist nur inner-
halb sehr enger Grenzen möglich, zum Beispiel, wenn plötzlich 
ein Großteil der Belegschaft ausfällt oder das Auftragsvolumen 
unerwartet hoch ist“, so die Experten abschließend.  djd
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